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Die Kirchweih muss 2021 leider noch einmal ausfallen. Hier das Kerwabaumaufstellen 2014. 
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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 

in einem normalen Jahr würden Sie an dieser Stelle 
das Kirchweihprogramm 2021 vorfinden und im Fol-
genden ein Grußwort des Bürgermeisters zu diesem 
Anlass. Ich musste im letzten Jahr an dieser Stelle lei-
der schon begründen, warum die Kirchweih ausfallen 
muss. Dass ich es in diesem Jahr noch einmal machen 
muss, hätte ich mir damals nicht vorstellen können. 
Ich war mir sicher, dass wir im Sommer 2021 mit den 
Impfungen soweit sind, dass wir wieder unser norma-
les Leben führen können. Leider ist es nicht ganz so 
gekommen. Wir sehen zwar Licht am Ende des Tun-
nels, aber wir sind noch nicht durch. 
 

 
 

Abmarsch zum Kirchweihbaumaufstellen 2014. 
 

Die Regierung möchte auf jeden Fall verhindern, dass 
es wieder zu einer Überbelegung der Intensivstatio-
nen der Krankenhäuser wie 2020 kommt und unser 
Gesundheitswesen über einen längeren Zeitraum an 
seine Belastungsgrenze kommt. Da die aktuell um 
sich greifende Delta-Variante des Corona-Virus sehr 
viel ansteckender ist als die ursprüngliche Variante 
ist, bleibt man vorsichtig. Man will eine vierte Welle 
im Herbst oder gar schon im Sommer vermeiden.  
 

Ohne die noch immer geltenden Einschränkungen 
kann dies nur gelingen, wenn mindestens 80 Prozent 
der Bevölkerung vor einer Ansteckung geschützt sind. 
Da Kinder im Normalfall noch nicht geimpft werden, 
kann das nur gelingen, wenn sich so gut wie alle Er-
wachsenen impfen lassen. Impfstoff ist inzwischen 
genügend vorhanden, so dass es eigentlich keinen 
Grund mehr gibt, dies nicht zu tun. Das theoretisch 
vorhandene extrem geringe Risiko einer Impfung ist 
auf jeden Fall um ein Vielfaches geringer als das Ri-
siko, das eine Erkrankung mit Corona mit sich bringt. 
Jeder und jede dürfte inzwischen jemand in seinem 
Bekanntenkreis haben, der an Covid-19 gestorben ist. 
Deshalb möchte ich Sie an dieser Stelle darum bitten, 
sich impfen zu lassen, wenn Sie es noch nicht getan 
haben. Ohne die Impfung unserer Bevölkerung be-
kommen wir Corona nicht in den Griff und solange 
werden wir auch nicht zu unserem normalen Leben 
nicht zurückkehren können. Corona wird nicht von 
selbst verschwinden! 
 

Trotz der geltenden Beschränkungen haben wir uns 
die Absage der Kirchweih 2021 nicht leicht gemacht. 
Am 06.07.2021 fand eine Besprechung mit den ein-
heimischen Wirten und Schaustellern statt. Auch die 
Kirchweihburschen waren anwesend. Es wurde ver-
einbart, dass bis zur Gemeinderatssitzung am 
13.07.2021 mit dem Landratsamt die Voraussetzun-
gen und Auflagen geklärt werden sollen und dann die 
Entscheidung getroffen wird. Der Vorschlag der 
Marktplatzwirte war, dass die Zugänge zum Markt-
platz abgesperrt werden und Zugangskontrollen 
durch eine Security-Firma stattfinden sollen. So hätte 
sichergestellt werden können, dass nur eine be-
stimmte Anzahl von Personen auf den Marktplatz ge-
langt. Die Kontaktdaten wären ebenfalls an den Zu-
gängen erhoben worden. Andernfalls wäre zu be-
fürchten gewesen, dass eine sehr hohe Zahl von Gäs-
ten auf den Marktplatz gekommen wäre. 
 

 
 

Bei gutem Wetter ist der Marktplatz voll. Hier 2016. 
 

Die Bestuhlung des Biergartenbetriebs auf dem 
Marktplatz hätte nach den aktuellen Corona-Vor-
schriften erfolgen müssen, d.h. die Bierzelttische und 
–bänke hätten mindestens 1,5 m Abstand voneinan-
der haben müssen. Es hätte keine Bar geben dürfen 
und es hätte auch kein hochprozentiger Alkohol aus-
geschenkt werden dürfen. Zulassen worden wäre, 
dass die Schausteller die Losbude und die Spicker-
bude sowie einen Süßwarenstand vor der Gemeinde-
scheune aufstellen, wo normalerweise das Sweety-
Karussel steht. Dafür hätte ein Hygiene- und Wege-
führungskonzept erstellt werden müssen. 
 

Trotz der Erleichterungen für den Kontaktsport wie 
z.B. Fußball und trotz gefüllter Fußballstadien wäre 
das Aufstellen des Kirchweihbaums durch die Ker-
waburschen nicht erlaubt worden. Das Landratsamt 
beharrte hier auf seiner Grundsatzentscheidung. 
Weiterhin hätte es immer noch die Unsicherheit ge-
geben, dass sich bei steigenden Infektionszahlen die 
Rechtslage ändert und die Kirchweih auch kurzfristig 
untersagt wird. 
 

Es wurden daraufhin Gespräche mit mehreren Secu-
rity-Firmen geführt. Sechs Security-Mitarbeiter für 
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vier Tage von 18.00 Uhr bis 01.00 Uhr hätten nach 
dem zur Sitzung vorliegenden Angebot ca. 5.000 € bis 
5.500 € gekostet. Dazu kommen noch die Toiletten-
wägen plus Personal für das Saubermachen mit ca. 
1.000 €. Selbst wenn man die Kosten für den Bauhof 
für das Aufstellen des Bauzauns und die Standgebüh-
ren, Stromkosten usw. unberücksichtigt lässt, wären 
mindestens 7.000 € an Kosten für die Ausrichtung der 
Kirchweih zusammengekommen. Diese Kosten hät-
ten auf die Marktplatzwirte umgelegt werden müs-
sen, nachdem der Gasthof Rose seine Kosten auch 
selber tragen muss. Die Gemeinde hätte die Wirte am 
Marktplatz nicht in dieser Weise bevorzugen können. 
 

 
 

Auftritt der Volkstanzkinder 2015. 
 

Aufgrund der zu erwartenden geringeren Einnahmen 
bei höheren Kosten und hohem Risiko erfolgte ver-
ständlicherweise keine Zusage der Marktplatzwirte 
zur Übernahme der Kosten für die Sicherheitsmaß-
nahmen am Marktplatz. Damit wurde von Seiten der 
Gemeinde keine Möglichkeit gesehen, die Kirchweih 
in diesem Jahr am Marktplatz durchzuführen und der 
Marktgemeinderat beschloss, sie abzusagen. 
 

Möglich ist es natürlich, die Kirchweih 2021 im priva-
ten Rahmen mit Verwandten und Bekannten zu fei-
ern, wie es früher oft üblich war. Das Ausfallen des 
nächtlichen Kirchweihtreibens in diesem Jahr bietet 
vielleicht dem einen oder anderen zusätzlich die Ge-
legenheit, den Kirchweihgottesdienst in der St. Lau-
rentiuskirche am Kirchweihsonntag um 9.30 Uhr zu 
besuchen. Die musikalische Gestaltung des Gottes-
dienstes übernimmt wie immer der Posaunenchor, 
die Lesung der Bürgermeister. Der Heimatverein wird 
das Postmuseum und das Museum in der Schul-
scheune öffnen. Der Gasthof Rose hat selbstver-
ständlich auch während der Kirchweihtage geöffnet 

und bietet von Dienstag bis Montag die beliebte 
Schlachtschüssel und täglich wechselnde fränkische 
Spezialitäten in der Wirtschaft und im Biergarten o-
der auch zum Mitnehmen. Auch in der Metzgerei Vol-
kert kann man sich unter dem Motto „Eine bisschen 
Kirchweih muss sein!“ von Mittwoch bis Samstag mit 
den bekannten und beliebten Kirchweihspezialitäten 
versorgen. Die Bäckerei Meyer bietet in der Kirch-
weihwoche ihre bekannten und beliebten Kirchweih-
küchle zum Mitnehmen an. Bitte beachten Sie hierzu 
die Angebote im Anzeigenteil. 
 

 
 

Kerwamusik am Kirchweihmontag 2017. 
 

In kulinarischer Hinsicht werden wir uns somit auch 
an der diesjährigen Kirchweih nicht einschränken 
müssen. Ich bin mir sicher, dass v.a. unsere jungen 
Mitbürgerinnen und Mitbürger auch Wege finden 
werden, dass der Durst, der erfahrungsgemäß in den 
Tagen um die Kirchweih besonders groß ist, erfolg-
reich bekämpft werden kann. Da Sportveranstaltun-
gen ja erlaubt sind, bietet es sich an, die beiden Kirch-
weihspiele des TSV Flachslanden live in der Sportan-
lage am Hammerweg zu verfolgen. Am Samstag, 
14.08. um 14.00 Uhr spielt TSV Flachslanden 2 gegen 
den SV Bürglein 2 und am Samstag, 14.08. um 16.00 
Uhr spielt die 1. Mannschaft des TSV Flachslanden ge-
gen den TSV Elpersdorf. Es handelt sich um die Auf-
taktspiele in die neue Runde, somit geht es bereits 
um Punkte! 
 

Ich möchte alle dazu aufrufen, die Kirchweih 2021 mit 
Besonnenheit und unter Einhaltung der geltenden 
Vorschriften zu begehen. Auch ich feiere gern und ich 
hätte die Kirchweih 2021 gerne in der gewohnten Art 
und Weise gehabt. Leider geht es in diesem Jahr noch 
nicht. Nichtsdestotrotz freue mich schon jetzt auf die 
Kirchweih 2022 vom 12. bis 15 August. Diesmal bin 
ich mir sicher, dass wir dann wieder unsere ganz be-
sondere Marktplatzkirchweih mit vielen Besucherin-
nen und Besuchern aus nah und fern im ganzen Dorf-
kern vom Gasthof Rose bis zur Kettenhöfstetter 
Straße in der gewohnten Form feiern können. 
 

Hans Henninger 
1. Bürgermeister 
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Dr. med. Markus Raster 
INTERNISTISCHE HAUSARZTPRAXIS 

Marktplatz 2 
91604 Flachslanden 

 

Tel. 09829/ 93 27 99 - 7 
 
 
 

Öffnungszeiten 
Montag  08:00 – 13:00 & 15:00 – 18:00 Uhr 
Dienstag 08:00 – 13:00 & 15:00 – 18:00 Uhr 
Mittwoch 08:00 – 13:00 Uhr 
Donnerstag 08:00 – 13:00 & 15:00 – 18:00 Uhr 
Freitag  08:00 – 13:00 Uhr 
 

 
 

24 h-Rezept-Telefon: 09829/ 93 27 99 – 8 
 

Nutzen Sie auch unseren besonderen Service der 
durchgehenden telefonischen Erreichbarkeit und 
Anwesenheit einer Arzthelferin auch zwischen der 
regulären Sprechstundenzeiten. Sie erreichen un-
sere Praxis also telefonisch immer Mo./Di./Do. von 
08.00 – 18.00 h und Mi./Fr. von 08.00 – 13.00 h. 
 

www.arztpraxis-raster.de 
 

Unsere Praxis ist vom 23.08. – 08.09.2021 we-
gen Urlaub geschlossen 

 

Vertretung:  
Dr. Bernd Rettig, Markersbacher Straße 7,  
91619 Obernzenn, Tel. 09844 976 570  
Dr. Uwe Keppler Internistische Hausarztpraxis  
Äußere Ansbacher Straße 14, 91629 Weihenzell,  
Tel. 09802 958 1560 
 

 
 

 

Praxis Rettig Markersbacher Str. 7 
91619 Obernzenn 

 

Die Praxis bleibt wegen Urlaub vom 02.08.21 bis 
22.08.21 geschlossen. Am Montag, 23.08.21 ist die 

Praxis wie gewohnt besetzt. 
 

Vertretung: 
Praxis Möller/Netal Obernzenn: 09844-355 

Dr. Raster Flachslanden: 09829-9327997 
und alle anwesenden Ärzte 

 

 
 

Bereitschaftsdienste 
 

Erkrankungen, derentwegen ich meinen Hausarzt 
anrufen würde, dieser jedoch nicht erreichbar ist: 

 

Notruf für Rettungsdienst 
und Feuerwehr 

112 
Für alle medizinischen Notfälle und alle Feuer-

wehreinsätze, vorwahlfrei aus Festnetz und 
Handy. 

 

Ärztlicher Bereitschaftsdienst 

116 117 
außerhalb der üblichen Sprechzeiten. 

 

 
 

Zahnärzte 
 

Den allgemeinen Zahnnotdienst finden Sie im Inter-
net unter www.zahnnotdienst.de bzw. unter 
www.zahnnotdienst.info. 
 

 

Zahnarztpraxis 
Dr. Gerd-Klaus Zoellner 

Wiesenstraße 2 
91604 Flachslanden 

Tel. 09829/555 oder 09824/92770 
 

Sprechzeiten in Flachslanden: 
Mittwoch und Freitag 

8:00 – 12:00 Uhr  
Nachmittags nur nach Vereinbarung 

 

Sprechzeiten in Dietenhofen: 
Montag, Dienstag und Donnerstag 

8:00 -12:00 Uhr und 14:00 – 19:00 Uhr 
 

 
 

Tierärzte 
 

NEU ab Juli 2021: Der tierärztliche Notdienstring 
Mittelfranken, dieser gilt an Wochenenden und Fei-
ertagen. Unter www.tierarztnotdienst-mittelfran-
ken.de kann die jeweilige diensthabende Tierarzt-
praxis abgerufen werden.  
 
 

 

 
Papiertonne 
Donnerstag, 05.08.2021 
Freitag, 03.09.2021 
 

Gelber Sack 
Montag, 23.08.2021 
Montag, 20.09.2021 
 

Restmüll 
Montag, 02.08.2021 
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Montag, 16.08.2021 
Montag, 30.08.2021 
Montag, 13.09.2021 
 

Biomüll 
Dienstag, 03.08.2021 
Dienstag, 17.08.2021 
Dienstag, 31.08.2021 
 
 

Erweiterung der Öffnungszeiten des 
Wertstoffhofs ab 02.07.2021 
 

der Wertstoffhof ist wie gewohnt jeden Samstag 
von 09:30 bis 11:30 Uhr geöffnet. 
Seit 2. Juli ist der Wertstoffhof zusätzlich jeden 
Freitag von 15.30 bis 17.00 Uhr geöffnet. 
 

 

Bauschuttannahme am Wertstoffhof 
Bauschutt in Kleinmengen bis 1 cbm („normaler“ 
oder gipshaltiger Bauschutt) kann im Wertstoffhof, 
zu den üblichen Öffnungszeiten (Freitag von 15.30 
Uhr bis 17.00 Uhr und Samstag von 09.30 Uhr bis 
11.30 Uhr), abgegeben werden. 
 

Gebühren: 
Normaler Bauschutt: 1 cbm   25,00 € 
   ½ cbm   12,50 € 
   Kleinstmenge    5,00 € 
 

Gipshaltiger Bauschutt: 1 cbm   60,00 € 
½ cbm  30,00 € 
Kleinstmenge  10,00 € 

 

Die Entsorgung größerer Mengen Bauschutt muss 
über private Entsorger erfolgen: 
 

 Fa. Tremel, Waizendorf, Tel. 09822/83530 
 Fa. Schneider Sohn, Leutershausen, Tel. 

09823/437 
 Fa. FNB, Unterheßbach, Tel. 09820/918-560 
 Fa. Herz, Feuchtwangen, Tel. 09852/6789-0 

 

Gründeponie 
 

Ab 01.02.2021 können Gartenabfälle jeden Samstag 
von 15.00 bis 16.00 Uhr in das Fahrsilo an der Hoch-

straße gebracht werden. Im Dezember und Ja-
nuar bleibt die Deponie geschlossen. 
 

Gebühren: 1 cbm   9,50 € 
½ cbm   5,00 € 
Kleinstmenge  2,50 € 
 

 

Amts- und Mitteilungsblatt September 2021 
Redaktionsschluss: 19.08.2021 

Erscheinungstermin: 28.08.2021 
 

Öffnungszeiten Postfiliale Flachslanden 
 

Montag – Freitag              08.00 – 12.00 Uhr 
Dienstags zusätzlich         13.00 – 16.00 Uhr 
Donnerstags zusätzlich   14.00 – 18.00 Uhr  
Samstag                             08.00 – 09.00 Uhr  
 

Amts- und Mitteilungsblatt des Marktes 
Flachslanden 
 

Herausgeber: Markt Flachslanden, 1. Bürgermeister  
Hans Henninger, Schulstraße 2, 91604 Flachslanden, 
Tel. 09829/9111-11, Mobil: 0172/1741704, 
E-Mail: hans.henninger@flachslanden.de 
 

Anzeigenannahme: Markt Flachslanden, Schulstr. 2,  
91604 Flachslanden, Tel.: 09829/9111-0, Fax: 
09829/9111-21, 
E-Mail: poststelle@flachslanden.de 
              katharina.naus@flachslanden.de 
             karin.zink@flachslanden.de 
              gabriele.kuhn@flachslanden.de 
 

Druck: Druckerei Feuerlein, Hauptstraße 29, 
91459 Markt Erlbach 
 

Auflage: 1 100 pro Ausgabe 
 

Verteilungsgebiet: Alle Haushalte in der Gemeinde 
 

Das Mitteilungsblatt für den Markt Flachslanden 
erscheint am letzten Samstag des vorhergehenden 
Monats 
 

 
 

 
 

25 Jahre öffentlicher Dienst 
 

Erster Bürgermeister ehrt langjährige Beschäftigte 
 

In einer kleinen Feierstunde im Kollegenkreis hat 1. 
Bürgermeister Henninger Regine Zink, die mittler-
weile 25 Jahre im öffentlichen Dienst arbeitet, seinen 
Dank und seine Anerkennung ausgesprochen 
 

In seinen lobenden Worten streifte er den berufli-
chen Werdegang: Am 10.06.1996 hat sie ihre Tätig-
keit damals noch bei der Verwaltungsgemeinschaft 
Flachslanden im Bürgerbüro aufgenommen. Im Jahr 
2000 wechselte Frau Zink in die Finanzverwaltung. Im 
Jahr 2008 wurde ihr die verantwortungsvolle Stelle 
der Kassenleitung übertragen.  
 

In diesen rund 25 Jahren bei der Gemeindeverwal-
tung hat sie mit Frau Herrmann und Herrn Henninger 
mit zwei Bürgermeistern zusammengearbeitet. Es 
änderte sich viel bei der eingesetzten Finanzsoft-
ware. Bei geänderten persönlichen oder dienstlichen 
Bedürfnissen waren sowohl Frau Zink als auch der  
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Regine Zink bei der Jubiläumsfeier 
 

Markt Flachslanden immer wieder bereit, die Arbeits-
zeit anzupassen. Regine Zink tritt nächstes Jahr in Al-
tersteilzeit ein. 
 
 

Neue Mitarbeiter der Gemeinde 
 

 
 

Martina Albert und Harald Weihmann 
 

Seit 1. April 2021 verstärkt Harald Weihmann aus 
Sondernohe das Team unseres Bauhofs. Herr Weih-
mann hat eine Ausbildung zum Gas- und Wasserin-
stallateur absolviert. Zuletzt hat er als Kundendienst-
monteur gearbeitet und ist somit bestens für dieses 
Tätigkeitsfeld geeignet.  

 

Zusätzlich trat am 1. Juli 2021 Martina Albert eben-
falls aus Sondernohe ihren Dienst bei der Gemeinde 
an. Frau Albert ist gelernte Bankkauffrau und ver-
stärkt ab sofort das Bürgerbüro und die Postfiliale. 
Außerdem übernimmt sie die Aufgaben der gemeind-
lichen Jugendbeauftragten und ist somit für das Feri-
enprogramm zuständig. 
 

Wir freuen uns mit Herrn Weihmann und Frau Albert 
zwei engagierte und motivierte Beschäftigte gefun-
den zu haben und wünschen ihnen für ihren Dienst 
beim Markt Flachslanden viel Freude und Erfolg.  
 
 

Hans Henninger, 
Erster Bürgermeister 
 
 
 
 
 

Fundsachen 
 

 Mascara, Rathaus Flachslanden 

 Brille, braun-lila, Spielplatz Hammerweg 
 
 

Haushaltssatzung 
 

des Marktes Flachslanden (Landkreis Ansbach) für 
das Haushaltsjahr 2021 
 

Auf Grund der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung er-
lässt der Markt Flachslanden folgende Haushaltssat-
zung: 
 

§ 1 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das 
Haushaltsjahr 2021 wird hiermit festgesetzt.  
Er schließt im  
 

Verwaltungshaushalt in den  
Einnahmen und Ausgaben mit              4.704.300,-- € 
 

und im 
 

Vermögenshaushalt in den  
Einnahmen und Ausgaben mit                 7.928.000,-- €  
 

ab. 
 

§ 2 
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investiti-
onen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird 
auf 1.000.000,-- € festgesetzt. 
 

§ 3 
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Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaus-
halt werden nicht festgesetzt. 

§ 4 
Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Ge-
meindesteuern werden wie folgt festgesetzt: 
 

1. Grundsteuer  
a) für die land- und forstwirtschaftlichen 
    Betriebe (A)     = 550 v.H. 
 

  b) für die Grundstücke (B)   = 550 v.H. 
 

2. Gewerbesteuer    = 320 v.H. 
 

§ 5 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen 
Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird 
auf 800.000,-- € festgesetzt. 
 

§ 6 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2021 
in Kraft. 
 

Flachslanden, 24.06.2021 
 

Markt Flachslanden 
 

Hans Henninger, 
Erster Bürgermeister 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

über die Festsetzung und Entrichtung der Grund-
steuer für das Kalenderjahr 2021 
 

Vorbehaltlich der Erteilung schriftlicher Grundsteuer-
bescheide für das Jahr 2021 wird hiermit gemäß § 27 
Abs. 3 des Grundsteuergesetzes (GrStG) vom 
07.08.1973 (BGBl. I, Seite 965), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 19.12.2008 (BGBl. I Seite 2794) die 
Grundsteuer für das Kalenderjahr 2019 in gleicher 
Höhe wie im Vorjahr festgesetzt. 
 

Dies bedeutet, dass die Steuerpflichtigen, die keinen 
Grundsteuerbescheid für 2021 erhalten, im Kalen-
derjahr 2021 die gleiche Grundsteuer wie im Kalen-
derjahr 2020 zu entrichten haben. Für diese treten 
mit dem Tag der öffentlichen Bekanntmachung die 
gleichen Rechtswirkungen ein, wie wenn ihnen an 
diesem Tag ein schriftlicher Steuerbescheid für das 
Jahr 2021 zugegangen wäre. Die Grundsteuer wird zu 
¼ ihres Jahresbetrages am 15.02., 15.05., 15.08. und 
15.11.2021, vorbehaltlich einer anderen getroffenen 
Regelung, fällig. Die Grundsteuerbescheide und die 
Begründung hierzu können beim Markt Flachslanden, 
Schulstr. 2, 91604 Flachslanden, eingesehen werden. 
 

Diese öffentliche Grundsteuerfestsetzung gilt zwei 
Wochen nach dem Tag der Veröffentlichung als be-
kannt gegeben. 
 

Rechtsbehelfsbelehrung: 
 

Gegen diese Steuerfestsetzung kann innerhalb eines 
Monats nach seiner Bekanntgabe entweder Wider-
spruch eingelegt (siehe 1.) oder unmittelbar Klage er-
hoben (siehe 2.) werden, schriftlich, zur Niederschrift 
oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz 
zugelassenen

 
Form. 

 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:  
 

Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-
Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtli-
chen Wirkungen! Nähere Informationen zur elektro-
nischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen 
Sie bitte der Internetpräsenz der Bayerischen Verwal-
tungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de). Kraft 
Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Ver-
waltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine 
Verfahrensgebühr fällig.  
 

1. Wenn Widerspruch eingelegt wird  
 

ist der Widerspruch einzulegen bei  Markt Flachslan-
den, Schulstraße 2, 91604 Flachslanden. Sollte über 
den Widerspruch ohne zureichenden Grund in ange-
messener Frist sachlich nicht entschieden werden, so 
kann Klage bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht 
Ansbach, Postfachanschrift: Postfach 616, 91511 
Ansbach, Postanschrift: Promenade 24 – 28, 91522 
Ansbach erhoben werden. Die Klage kann nicht vor 
Ablauf von drei Monaten seit der Einlegung des Wi-
derspruchs erhoben werden, außer wenn wegen be-
sonderer Umstände des Falles eine kürzere Frist ge-
boten ist.  
 

2. Wenn unmittelbar Klage erhoben wird  
 

ist die Klage bei dem Bayerischen Verwaltungsge-
richt Ansbach, Promenade 24 – 28, 91522 Ansbach, 
Postfach 616, 91511 Ansbach zu erheben. 
 

Markt Flachslanden  
Flachslanden, 24.06.2021 
 

Hans Henninger,  
Erster Bürgermeister 
 
 

Manöveranmeldung der US-Streitkräfte 
Nr. AE 21-069 August 2021 
 

Art der Übung:   Tag- und Nachtübungen mit 
Außenlandungen 

Zeitraum:  02.08.2021 – 31.08.2021 
Besonderheiten: keine 
 

Die Einheiten sind generell angewiesen, Manöver-
schäden möglichst zu vermeiden. Es wird gebeten, 
Einwendungen gem. Ziff. III Nr. 3 der obengenannten 
Bekanntmachung unverzüglich mitzuteilen.  
 

Hinsichtlich des Verfahrens bei der Anmeldung von 
Ersatzansprüchen bei Manöverschäden wird auf das 



 
8       Amts- und Mitteilungsblatt Markt Flachslanden  08/2021 

Handblatt der Bundesanstalt für Immobilienaufga-
ben, Schadensregulierungsstelle, Regionalbüro Süd 
Nürnberg, Rudolphstraße 28 - 30, 90489 Nürnberg, 
Tel: 0911/99261-0, Fax: 0911/99261-185, hingewie-
sen. Die Handblätter können dort angefordert wer-
den. 
 
 

Optimierung der Buslinie 734 
 

auf der Linie haben sich folgende Änderungen erge-
ben: 
 

 Zeitanpassungen im Bereich von 1-3 min zur Ver-
besserung der Pünktlichkeit und Vereinheitli-
chung des Taktes 

 Unterscheidung zwischen Haltestelle „Feuerwehr-
haus“ und „Steige“ in Virnsberg 

 Fahrt um 06:45 Uhr ab Ruppersdorf verkehrt nicht 
mehr über Neustetten (Fahrt ab Egenhausen ver-
kehrt auch über Neustetten) 

 Fahrten von Lehrberg nach Ansbach beginnen an 
der Rezatbrücke statt an der Schule (Bus wendet 
sowieso an der Wendeschleife an der Rezatbrü-
cke) 

 Fahrt um 11:57 Uhr wurde ab Sondernohe an den 
Taktfahrplan angepasst und verkehrt bei Bedarf 
auch nach Egenhausen, Steigerung der Pünktlich-
keit 

 Fahrt um 13:13 Uhr von Ansbach nach Egenhau-
sen verkehrt in den Ferien über Neuses und unter 
der Schulzeit über das Schulzentrum Nord, dafür 
mehr Zeit zwischen Sondernohe und Obernzenn 
(Steigerung der Pünktlichkeit) 

 Fahrt um 16:13 Uhr von Ansbach nach Flachslan-
den hält auch an der Haltestelle Fa. Hübel 
(nächste Fahrt beginnt sowieso dort) 
 

Der aktualisierte Fahrplan ist in allen Bushaltestellen 
ausgehängt. 
 
 
 

50 Jahre Landkreis Ansbach 
 

Der Landkreis Ansbach feiert im Jahr 2022 sein 50-
jähriges Bestehen. In diesem Rahmen wird es wieder 
einen Landkreiskalender geben. In diesem besonde-
ren Jahr sollen Bilder gezeigt werden, die den Land-
kreis und dessen Gemeinden im Wandel der letzten 
50 Jahre wiederspiegeln.  
 

Haben Sie hier passende (Vorher-Nachher-) Fotos 
aus der Gemeinde vor allem aus den 70ziger Jahren, 
so lassen Sie uns diese gerne unter Angabe der Bild-
quelle zukommen. Gerne können Sie die Bilder an 
poststelle@flachslanden.de senden. 
 

 

Hundekotproblematik 
 

Wir möchten die Hundebesitzer erneut darauf hin-
weisen, den Hundekot bitte aufzusammeln und in 
den bereitgestellten Abfallbehältern zu entsorgen. 
 

Vielen Dank! 
 
 

Änderungen im Fahrerlaubniswesen 
 

Seit dem 01.04.2021 besteht für Bewerberinnen/Be-
werber um eine Fahrerlaubnis die Möglichkeit, die 
Fahrschulausbildung teilweise auf einem Kraftfahr-
zeug mit Schaltgetriebe zu durchlaufen und die prak-
tische Prüfung auf einem Fahrzeug mit Automatikge-
triebe abzulegen. Hierfür wird die Schlüsselzahl 197 
im Kartenführerschein vermerkt. Der Unterschied zur 
bereits bestehenden Schlüsselzahl 78 besteht darin, 
dass mit Eintragung der Schlüsselzahl 197 sowohl 
Fahrzeuge mit Schalt- als auch mit Automatikgetriebe 
bewegt werden dürfen. Bei der Schlüsselzahl 78 be-
steht eine Beschränkung rein auf das Führen von 
Fahrzeugen mit Automatikgetriebe.  
Unser Antrag auf Erteilung einer Fahrerlaubnis wurde 
dahingehend abgeändert (s. nachfolgende Grafik). 
Die Bewerberin/der Bewerber um eine Fahrerlaubnis 
hat daher künftig eine weitere Auswahlmöglichkeit: 
Dem Antragsteller muss jedoch bewusst sein, dass 
die Eintragung der Schlüsselzahl 197 zu Einschrän-
kungen bei künftigen Erweiterungen führen kann. Für 
nähere Informationen erteilen wir gerne Auskunft.  
 

Eine weitere Änderung betrifft den Bereich der Be-
rufskraftfahrerqualifikation und dessen Nachweis 
(BKrFQG). Seit dem 24.05.2021 entfällt der bisherige 
Eintrag der Schlüsselzahl 95 im Kartenführerschein. 
Stattdessen wird dem Fahrer eine weitere Karte, der 
sogenannte Fahrerqualifizierungsnachweis, ausge-
stellt. Dieser wird ebenfalls bei der Bundesdruckerei 
hergestellt und dem Antragsteller immer im Direkt-
versandt zugestellt. Somit kann es vorkommen, dass 
der Kunde zuerst den Fahrerqualifizierungsnachweis 
via Direktversand zugestellt und den Führerschein 
erst später über die Gemeinde ausgehändigt be-
kommt.  
 

Zum Nachweis sind entweder wie bisher die 5 Wei-
terbildungen oder aber 4 Weiterbildungen und der 
ADR Schein vorzulegen. 
 
Die Pflicht zum Umtausch alter Führerscheine läuft 
noch bis 2033 
 

Die Umtauschtermine staffeln sich wie folgt: 
 

I. Wer noch in Besitz einer rosa oder grauen Fahrer-
laubnis ist, für den gilt die Umtauschfrist in Abhän-
gigkeit seines Geburtsjahres: 
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Geburtsjahr   Stichtag 
 

1953 bis 1958   19. Januar 2022 
1959 bis 1964   19. Januar 2023 
1965 bis 1970   19. Januar 2024 
1971 oder später  19. Januar 2025 
Vor 1953   19. Januar 2033 
 

II. Wer bereits einen EU-Kartenführerschein besitzt, 
für den ist das Ausstellungsjahr (Führerschein >>> 
Feld 4a) des Kartenführerscheins ausschlaggebend 
im Hinblick auf die einzuhaltende Umtauschfrist: 
 

Ausstellungsjahr  Stichtag 
 

1999 bis 2001   19. Januar 2026 
2002 bis 2004   19. Januar 2027 
2005 bis 2007   19. Januar 2028 
2008    19. Januar 2029 
2009    19. Januar 2030 
2010    19. Januar 2031 
2011    19. Januar 2032 
2012 bis 18.01.2023  19. Januar 2033 
 
 

Ausbildungskompass vorgestellt 
 

Als „Ausrufezeichen für unseren Raum“ hat Landrat 
Dr. Jürgen Ludwig den neuen Ausbildungskompass 
bezeichnet. Die Broschüre informiert über Ausbil-
dungsmöglichkeiten in Landkreis Ansbach und Stadt 
Ansbach. Sie liegt seit Kurzem druckfrisch vor und 
wird kostenlos an die Schülerinnen und Schüler aller 
Abschlussklassen verteilt. Landkreis Ansbach, Stadt 
Ansbach, Agentur für Arbeit Ansbach-Weißenburg, 
Industrie- und Handelskammer Nürnberg für Mittel-
franken (IHK) sowie Handwerkskammer für Mittel-
franken haben für diese Premiere eng zusammenge-
arbeitet.  
 

Das Ergebnis, so lautete die einhellige Meinung bei 
der Vorstellung am 21. Juni 2021, kann sich sehen las-
sen. Auf knapp 180 Seiten werden 121 Berufe sowie 
die heimischen Unternehmen vorgestellt. Die Bot-
schaft dahinter: „Wir sind eine Chancenregion“, so 
Landrat Dr. Jürgen Ludwig. Aufgrund der Corona-Pan-
demie mussten bereits einige Ausbildungsbörsen ab-
gesagt werden – umso besser, dass der Ausbildungs-
kompass nun alle relevanten Informationen bündelt. 
„Corona hat uns hier neue Wege für ein gemeinsa-
mes Projekt aufgezeigt“, berichtete Ansbachs Ober-
bürgermeister Thomas Deffner. Von einer „hervorra-
genden regionalen Kooperation“ sprach Karin Bu-
cher. Die Leiterin der IHK-Geschäftsstelle Ansbach 
dankte den Schulen dafür, dass sie die Verteilung der 
Broschüre übernommen haben. Ihr Appell an junge 
Leute: „Kompass lesen, Ideen finden und bewerben!“  
 

Die Chancen, etwas Passendes zu finden, stehen laut 
Wolfgang Langer in Landkreis Ansbach und Stadt An-
sbach sehr gut: „Wer noch nichts hat, hat annähernd 
zwei freie Stellen zur Verfügung“, erklärte der stell-
vertretende Geschäftsführer der Agentur für Arbeit 
Ansbach-Weißenburg. Und wer sich bei der Berufs-
wahl noch nicht sicher ist, findet im Ausbildungskom-
pass auch Betriebe mit Möglichkeit zu Ferienarbeit o-
der Praktikum. Dass der Landkreis bei der Vorberei-
tung der Ausbildung „Top-Schulen“ bereitstelle, be-
tonte Dietmar Gaffron, Leiter des Staatlichen Berufli-
chen Schulzentrums Ansbach, vor dem der Ausbil-
dungskompass vorgestellt wurde (Bild). Wolfgang 
Uhl, Geschäftsführer der Handwerkskammer für Mit-
telfranken, war voll des Lobes: „Der Kompass gibt Ori-
entierung in einer Zeit voller Verunsicherung. Wir 
brauchen unsere jungen Leute hier, damit der ländli-
che Raum Zukunft hat.“ 
 

Der Ausbildungskompass ist abrufbar unter 
https://www.wifoe-landkreis-ansbach.de/Veranstal-
tungen.html. 
 
 

Ab 17.07.2021 von 8 bis 18 Uhr: Impfen 
ohne Termin im Impfzentrum Ansbach  
 

Ab Samstag, den 17.07.2021, besteht im Impfzent-
rum Ansbach täglich zwischen 8 und 18 Uhr die Mög-
lichkeit sich ohne vorherige Terminvereinbarung ge-
gen das Corona-Virus impfen zu lassen. Zur Verfü-
gung stehen die mRNA-Impfstoffe der Firmen BioN-
Tech und Moderna. 
 

Personen im Alter von 12 bis 15 Jahren müssen von 
mindestens einer sorgeberechtigten Person begleitet 
werden. Die schriftliche Einwilligung eines möglichen 
weiteren Sorgeberechtigten ist mitzubringen. Ju-
gendliche ab 16 Jahren benötigen lediglich die schrift-
liche Einwilligungserklärung aller Sorgeberechtigten. 
Die Impfung kann zudem grundsätzlich nur bei Vor-
lage des Personalausweises und eines Impfpasses er-
folgen. 
 

Insgesamt wurden bisher bereits 210.149 Impfdosen 
an Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Ansbach 
sowie der Stadt Ansbach verimpft.  
 

Seit Impfstart wurden durch das Impfzentrum Ans-
bach 118.995 Impfdosen verabreicht, wovon 54.391 
Dosen bereits Zweitimpfungen sind. In dieser Zahl 
sind die Impfungen enthalten, die die Kliniken in 
Landkreis Ansbach und Stadt Ansbach an ihre Beleg-
schaft verimpft haben.  
 

Zu den genannten Impfzahlen des Impfzentrums An-
sbach kommen die Impfungen durch die Hausärzte 
hinzu. Dies sind aktuell für Landkreis Ansbach und 
Stadt Ansbach insgesamt 91.154 Impfungen. Hiervon 
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fallen 54.805 Dosen auf die Erstimpfung und 36.349 
Dosen auf die Zweitimpfung.  
 

Die Anzahl der täglich durch das Impfzentrum Ans-
bach und dessen mobile Teams durchgeführten Imp-
fungen gegen SARS-CoV-2 in Landkreis Ansbach und 
Stadt Ansbach liegt derzeit bei rund 400 pro Tag.  
 
 

Bildungsprogramm für Waldbesitzer 
 

Im Herbst/Winter 2021 bietet das Amt für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten Ansbach auch heuer wie-
der ein Bildungsprogramm für Waldbesitzenden 
(BiWa) an. 
 

An neun Abenden und drei Samstagen sollen den in-
teressierten Waldbesitzern verschiedene Themen 
rund um die Waldbewirtschaftung nahegebracht 
werden. Ab dem 15.September finden jeweils am 
Mittwochabend (von 19.00 Uhr bis 22.00 Uhr) Schu-
lungen zu den einzelnen Themenbereichen der Wald-
bewirtschaftung statt. Zusätzlich dazu werden an drei 
Samstagen praktische Vorführungen angeboten. Ziel 
ist es, den Waldbesitzern ein noch erfolgreicheres Be-
wirtschaften ihres Waldes zu ermöglichen. Die Aus-
wahl der Themen reicht von „Baumartenkenntnis“ 
über „Bestandsbegründung“ und „Durchforstung“ 
bis zur „Holzernte“. 
 

Die Vortragsabende finden im Veranstaltungsraum in 
unserem neuen Amtsgebäude, Mariusstraße 26 statt. 
Die Teilnahme ist kostenfrei. Da nur eine begrenzte 
Anzahl an Plätzen zur Verfügung steht, melden sich 
Interessierte melden sich verbindlich beim Amt für 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Ansbach  im 
Internet unter www.aelf-an.bayern.de an. 
 
 

Online-Terminbuchung in Führerschein- 
und Zulassungsstelle wird gut angenom-
men 
 

Sehr gut angenommen wird die Möglichkeit für Kun-
den, sich online einen Termin in der Führerschein- 
und Zulassungsstelle des Landratsamtes in Ansbach 
sowie in den Zweigstellen in Dinkelsbühl, Feuchtwan-
gen und Rothenburg ob der Tauber zu reservieren.  
 

Das seit März dieses Jahres bestehende neue Ange-
bot ist bereits von weit über 1000 Nutzern in An-
spruch genommen worden. „Die Resonanz ist durch-
wegs positiv. Der Besuch ist für die Kunden und für 
die Mitarbeiter sehr gut planbar“, erklärt der zustän-
dige Sachgebietsleiter Markus Leisner. „Wir raten 
dazu, sich möglichst frühzeitig einen Termin zu reser-
vieren. In der Regel hat man mit einer Woche Vorlauf 

noch eine gute Auswahl.“ Eine Stornierung ist jeder-
zeit ohne Probleme möglich und sollte mit Blick auf 
andere wartende Kunden möglichst früh erfolgen.  
 

Spontanbesuche sind – auch aufgrund der Einschrän-
kungen in der Corona-Pandemie – derzeit nur in Ans-
bach möglich. In solchen Fällen können längere War-
tezeiten nicht ausgeschlossen werden. Online verein-
barte Termine sollten pünktlich wahrgenommen 
werden, damit sie nicht ihre Gültigkeit verlieren. 
 

 

Und so funktioniert die Online-Reservierung: 
 

- Die Funktion ist auf der Homepage des Landrat-
samtes unter „Bürgerservice“ Zulassungsstelle 
zu finden. 

- Dienst Auswählen: Hier kann man ankreuzen, ob 
man beispielsweise die Halterdaten ändern oder 
ein H-Kennzeichen beantragen möchte. 

- Zweigstelle auswählen: Hier stehen die Führer-
schein-/Zulassungsstelle Ansbach sowie die Stel-
len in Dinkelsbühl, Feuchtwangen und Rothen-
burg zur Auswahl. 

- Datum und Zeit auswählen: Hier wird der Termin 
fixiert. 

- Kontakt-Informationen: Hier wird die Buchung 
in der Übersicht angezeigt; nach Eingabe der 
persönlichen Daten erhalten die Kunden eine 
Bestätigung samt QR-Code. 

- Termin buchen – fertig. 
 
 

Versammlungen der Jagdgenossenschaf-
ten  
 

Aufgrund der aktuell anhaltenden entspannten 
Corona-Lage ist es aus Sicht der Jagdbehörde grund-
sätzlich möglich, unter Einhaltung der gängigen Hygi-
enevorschriften, Jagdversammlungen abzuhalten. 
Hierbei sollte der Fokus insbesondere auf (nachzuho-
lende) Verpachtungsbeschlüsse und anstehende 
Wahlen liegen. Eine Personenbegrenzung ist bei 
Jagdversammlungen nicht vorgeschrieben. 
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Selbstverständlich ist aufgrund des immer noch statt-
findenden Infektionsgeschehens über die Durchfüh-
rung der Versammlung der Jagdgenossen weiterhin 
unter Abwägung aller Belange zu entscheiden. Sollte 
z.B. in einer Ortschaft eine Mehrung an Infektionen 
festgestellt werden, so müsste von einer Versamm-
lung abgesehen werden. 
 
 

Landkreis will stationäres Hospiz in 
Feuchtwangen errichten 
 

Der Landkreis Ansbach verfolgt das Ziel, auf dem Ge-
lände des kreiseigenen Senioren- und Pflegeheims 
Feuchtwangen ein stationäres Hospiz zu errichten. 
„Damit soll die Versorgung schwerstkranker Men-
schen im Landkreis Ansbach ergänzt werden. Die drei 
bestehenden Hospize in Erlangen und Nürnberg sind 
schlicht zu weit entfernt und für unsere Bürger sehr 
schwer erreichbar“, erklärt Landrat Dr. Jürgen Lud-
wig. 
 

 „In den Hospizvereinen in Ansbach, Dinkelsbühl, 
Neuendettelsau/Windsbach und Rothenburg wird 
hervorragende Arbeit geleistet. Die Palliativstation 
am Klinikum Ansbach und auch das ambulante Ge-
genstück, die Spezielle Ambulante Palliativversor-
gung (SAPV) haben sich bestens bewährt“, erklärt 
Landrat Dr. Jürgen Ludwig. Jetzt gelte es, in der Ver-
sorgung mit einem Hospiz einen weißen Fleck im 
Landkreis Ansbach zu schließen. „Angehörige wün-
schen sich nichts sehnlicher, als die letzten Minuten 
eines geliebten Menschen gemeinsam mit diesem zu 
verbringen“, schildert Hannelore Weißmann, Vorsit-
zende der Hospizgruppe Dinkelsbühl. „Es ist umso 
bitterer, wenn dies in unserem großen Landkreis an 
zu langen Wegen scheitert.“ Auch für die ehrenamt-
lichen Mitarbeiter der Hospizvereine seien lange An-
fahrtszeiten und -wege zermürbend. 
 

Der Landkreis Ansbach hat ein Erstkonzept für ein 
Hospiz mit acht Plätzen auf dem Gelände des Senio-
ren- und Pflegeheimes Feuchtwangen erstellt und bei 
der für die Genehmigung zuständigen Arbeitsge-
meinschaft der Krankenkassenverbände in Bayern 
(ARGE) eingereicht. Diese hat im Oktober 2020 mit-
geteilt, ein stationäres Hospiz mit Standort Feucht-
wangen nicht zu unterstützen. 
 

Neben dem Landkreis Ansbach haben zwei weitere 
mittelfränkische Hospizinitiativen ihre Unterlagen bei 
der ARGE eingereicht. Der Hospizinitiative Fürth 
wurde ein Versorgungsvertrag für ein Hospiz in Zirn-
dorf in Aussicht gestellt und die Hospizinitiative für 
den Bereich der Landkreise Roth und Weißenburg-
Gunzenhausen, die mit ähnlichen Problemen zu 
kämpfen haben wie der Kreis Ansbach, wurde zur 
Vorlage weiterer Unterlagen aufgefordert. In beiden 

Fällen wäre eine gemeindenahe Versorgung der ge-
samten Bevölkerung des Landkreises Ansbach nicht 
möglich. 
 

Für Landrat Dr. Jürgen Ludwig steht fest: „Wir müs-
sen an dem Thema dranbleiben. Es stellt sich schon 
die Frage, warum bislang alle Einrichtungen im Ver-
dichtungsraum Nürnberg angesiedelt wurden und 
kein einziges in Westmittelfranken. Eine Steuerung 
des Angebotes in Mittelfranken zu einem früheren 
Zeitpunkt wäre für die Bevölkerung im ländlichen 
Raum notwendig gewesen.“ 
 

Der Landkreis Ansbach traut sich die Trägerschaft so-
wie die sichere Finanzierung eines stationären Hospi-
zes auf eigenem Grundstück zu. Gerechnet wird mit 
Baukosten von rund vier Millionen Euro. Feuchtwan-
gen ist die größte Stadt des Landkreises Ansbach und 
ist verkehrlich exzellent angebunden. Das Umfeld mit 
niedergelassenen Ärzten, seelsorgerischer Betreu-
ung, Übernachtungskapazitäten und Nahversorgung 
ist sehr gut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
12       Amts- und Mitteilungsblatt Markt Flachslanden  08/2021 

 
 
 

Gemeinderatssitzung vom 01.06.2021 – 
öffentlicher Teil 
 
1. Eröffnung, Begrüßung, Feststellung der Be-

schlussfähigkeit  
 

Alle Mitglieder sind ordnungsgemäß geladen wor-
den. Der Vorsitzende stellt fest, dass die Mehrheit 
der Mitglieder anwesend und stimmberechtigt ist. 
Das Gremium ist daher beschlussfähig. Der Vorsit-
zende erklärt die Sitzung für eröffnet.   
 

Die Berichterstattung erfolgt grundsätzlich durch 
den Vorsitzenden, sollte in der Niederschrift kein 
anderer oder zusätzlicher Berichterstatter be-
nannt sein.  
 

2. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 
11.05.2021 – öffentlicher Teil  
 

Erster Bürgermeister Henninger bittet um Geneh-
migung der Niederschrift der Sitzung vom 
11.05.2021 – öffentlicher Teil. Der Marktgemein-
derat erhebt keine Einwände.  
 

Beschluss: einstimmig  
Die Niederschrift der Sitzung vom 11.05.2021 – öf-
fentlicher Teil wird genehmigt.  
 

3. Baupläne 
3.1. Bauantrag Volland – Errichtung einer Siloüber-

dachung; Kettenhöfstetten 12  
 

Der Bauherr beabsichtigt die Errichtung einer Si-
loüberdachung auf dem Grundstück Ketten-
höfstetten 12. Das Bauvorhaben befindet sich im 
Innenbereich nach § 34 BauGB. Die umliegende 
Bebauung weist die charaktertypische Struktur 
eines Dorfgebiets (§ 5 BauNVO) auf. Die Bebau-
ung ist durch landwirtschaftliche Gebäude und 
Wohnbebauung geprägt. Das Bauvorhaben fügt 
sich somit in die umliegende Bebauung ein. Das 
Vorhaben begegnet aus Sicht der Verwaltung 
sonst keinen planungsrechtlichen Bedenken. Die 
Nachbargrundstücke sind im Eigentum des Bau-
herrn, bzw. des Marktes Flachslanden. Die Er-
schließung ist gesichert.  
 

Beschluss: einstimmig  
Der Marktgemeinderat erteilt das gemeindliche 
Einvernehmen zum oben genannten Bauantrag.  

 
3.2. Bauantrag Reuter – Ausbau und Erweiterung ei-

ner Unterstellhalle zu Wohnzwecken; Ebenhof-
straße 9  
 

Der Bauherr beabsichtigt den Ausbau der beste-
henden Unterstellhalle zu Wohnzwecken mit 
Anbau nach Norden. Die Lage des Bauvorhabens 
befindet sich im Innenbereich nach § 34 BauGB. 
Die umliegende Bebauung weist die charakterty-
pische Struktur eines Dorfgebiets (§ 5 BauNVO) 
auf. Die Bebauung ist durch landwirtschaftliche 
Gebäude und Wohnbebauung geprägt. Das Bau-
vorhaben fügt sich somit in die umliegende Be-
bauung ein. Das Vorhaben begegnet aus Sicht 
der Verwaltung somit keinen planungsrechtli-
chen Bedenken. Die Nachbarunterschriften sind 
vollständig in den Bauunterlagen vorhanden. 
Die Erschließung ist gesichert.  
 

Beschluss: einstimmig  
Der Marktgemeinderat erteilt das gemeindliche 
Einvernehmen zum oben genannten Bauantrag.  

 
4. Finanzangelegenheiten – Örtliche Rechnungs-

prüfung vom 18.05.2021 – Stellungnahme der 
Verwaltung  
 

Der Rechnungsprüfungsausschuss (RPA) hat am 
18.05.2021 die örtliche Prüfung der Jahresrech-
nung 2020 durchgeführt. Folgende Prüfungsfest-
stellungen sind getroffen worden: 
 

HHSt. 0.6595.5110: Kosten Reparatur Unimog
  

Es geht um die Kosten für die Reparatur des 
Unimogs. Der Unimog wird in der Vertragswerk-
statt gewartet und instandgesetzt. Der RPA fragt 
an, ob es zu der Vertragswerkstatt nicht andere 
günstigere Alternativen gäbe, z.B. die Werkstatt, 
die auch schon die Feuerwehrfahrzeuge wartet. 
Diese könnte die Leistungen am Unimog ebenfalls 
erfüllen.  
 

Stellungnahme der Verwaltung:  
Durch die Verwaltung wird geprüft, ob eine Repa-
ratur in der angesprochenen Werkstatt möglich ist 
und wie die Kosten sich verhalten. Es wird jedoch 
darauf hingewiesen, dass auch durch die andere 
Werkstatt Originalteile verbaut werden müssen.
  

Was ist mit dem alten Geschwindigkeitsmessgerät 
der Gemeinde passiert?  
 

Stellungnahme der Verwaltung:  
Das alte Geschwindigkeitsmessgerät wurde sach-
gerecht entsorgt. Ein Weiterverkauf war wegen 
des geringen bzw. nicht mehr vorhandenen Werts 
nicht möglich.  
 

HHSt. 0.6595.5510: Pressen von Hydraulikschläu-
chen  
Es geht um eine Rechnung für das Pressen von 
Hydraulikschläuchen. Die Rechnung ist vom 
16.06.2020 und beläuft sich auf 801,19 €. Die Leis-
tung wurde von einer Firma aus Ansbach erbracht. 
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Der RPA fragt an, weshalb diese Leistung von die-
ser Firma bezogen wurde. Es gäbe günstigere Al-
ternativen in der näheren Umgebung.  

Stellungnahme der Verwaltung:  
Es ging um spezielle Bagger-Hydraulikschläuche, 
weshalb auch der hohe Preis zustande gekommen 
ist. Es wurde deshalb eine spezialisierte Firma auf-
gesucht, welche das Pressen fachgerecht durch-
führen konnte. „Normale“ Hydraulikschläuche 
können, wie vom RPA vorgeschlagen, auch bei an-
deren Firmen gepresst werden.  
 

Wann ist mit einer Erneuerung des Sandes am 
Spielplatz (Rutsche) Hainklingen zu rechnen?
  

Stellungnahme der Verwaltung:  
Die Erneuerung des Sandes wird in den nächsten 
Tagen, sobald die Witterung es zulässt, durchge-
führt. Der Bauhof wurde mit den Arbeiten beauf-
tragt, diese so schnell wie möglich auszuführen.  

 

Beschlussvorschlag: einstimmig  
Der Marktgemeinderat nimmt die Stellungnahme 
der Verwaltung zu den Prüfungsfeststellungen zur 
Kenntnis. Die Jahresrechnung 2020 wird festge-
stellt. Es wird Entlastung erteilt.  
 

Erster Bürgermeister Henninger nimmt an der Ab-
stimmung nicht teil.  
 

5. Straßenbaumaßnahmen – Vorstellung der mit-
telfristig geplanten Straßenbaumaßnahmen 
 

Zusätzlicher Berichterstatter: Herr Ulf Horwath (b-
a-u Ingenieurgesellschaft mbH)  
 

Am 16.04.2021 hat eine Sitzung des Bauausschus-
ses stattgefunden. Es wurden die Ortsdurchfahr-
ten in Wippenau, Oberrosenbach und Ruppers-
dorf sowie die Gemeindestraße Rohrmühle - St 
2253 begangen. Weiterhin wurde ein Flurbereini-
gungsweg in Hainklingen angesehen. Aus zeitli-
chen Gründen konnte die Ortsdurchfahrt der St 
2253 im Bereich Bad Windsheimer Straße und An-
sbacher Straße zwischen den Anwesen Selz und 
Möbus nicht mehr angesehen werden.  
 

Die Ortsdurchfahrten in Wippenau, Rosenbach 
und Ruppersdorf sowie die Gemeindestraße an 
der Rohrmühle sind in schlechtem Zustand. Ganz 
besonders in Wippenau und der Rohrmühle kann 
nicht mehr zugewartet werden. Aber auch Rosen-
bach und Ruppersdorf kann nicht mehr auf die 
lange Bank geschoben werden. Bezüglich der Bad 
Windsheimer Straße und der südlichen Ansbacher 
Straße ist der Markt Flachslanden nur für die Geh-
wege zuständig. Allerdings sieht sich das Staatli-
che Bauamt aufgrund knapper Personalressour-
cen nicht in der Lage, aktuell eine Deckensanie-

rung durchzuführen. Wenn der Markt Flachslan-
den die Planung und Baudurchführung über-
nimmt, würde das Staatliche Bauamt die auf den 
Freistaat Bayern entfallenden Kosten für die De-
ckensanierung übernehmen.  
 

Herr Horwath stellt die Pläne und die Kostenschät-
zungen für die einzelnen Straßen vor. 
 

Wippenau (geplant 2022): Die Ortsstraße in Wip-
penau ist dringend sanierungsbedürftig. Es soll ein 
Vollausbau durchgeführt werden. Zur Straßener-
neuerung kommen noch die Kosten für Straßen-
beleuchtung, Wasserleitung, Breitband und evtl. 
Kanal. Ob und wie der Kanal erneuert bzw. herge-
stellt werden muss, ist noch zu prüfen. Die Ge-
samtkosten würden sich aktuell geschätzt auf 
677.000 € brutto belaufen. Wenn die Kanalarbei-
ten nicht so umfangreich erfolgen müssen können 
sich die Kosten verringern. Es wird versucht, mit 
dieser Baumaßnahme in eine Förderung nach 
dem ELER-Programm zu kommen. Dadurch wäre 
eine Förderung in Höhe von 60% der Netto-Bau-
kosten möglich.  
 

Oberrosenbach (geplant 2023): In Oberrosenbach 
sollen zwei Abschnitte saniert werden. Hr. Hor-
wath stellt die Abschnitte anhand der Lagepläne 
vor. Ein Abschnitt soll im Vollausbau erfolgen, bei 
dem anderen ist nur die Deckschicht zu sanieren. 
Die Kosten belaufen sich für den Abschnitt mit 
Vollausbau auf insgesamt 190.000 € brutto und 
für den Abschnitt mit Deckschichtsanierung auf 
140.000 €. Für diese Maßnahme ist ebenfalls ge-
plant das ELER-Programm in Anspruch zu nehmen 
(60% Förderung der Netto-Baukosten).  
 

Rohrmühle (geplant 2022/2023): Bei der Straße 
zur Rohrmühle soll die Deckschicht saniert wer-
den. Im Bereich der Brücke soll eine Sanierung 
nochmals geprüft werden, da dieser Bereich noch 
relativ neu aussieht. Die Kostenschätzung für 
diese Maßnahme beläuft sich auf 60.000 € brutto. 
Für diese Maßnahme wird es voraussichtlich keine 
Förderung geben.  
 

Ruppersdorf (geplant 2024): Es soll ein Vollausbau 
des gezeigten Straßenabschnitts erfolgen. Die 
Kosten werden mit 312.000 € brutto geschätzt. 
Diese Maßnahme soll ebenfalls innerhalb des E-
LER-Programms erfolgen.  
 

Flachslanden Ansbacher Straße/Bad Windsheimer 
Straße: Für die Sanierung dieser Straßen ist, wie 
bereits geschrieben, eigentlich das Staatliche Bau-
amt zuständig. Daher kann diese Maßnahme nur 
in Abstimmung mit dem Bauamt erfolgen. Die not-
wendigen Kosten für die Sanierung der Straße 
würde das Staatliche Bauamt tragen. Was hier da-
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zugehört, muss in weiteren Gesprächen noch er-
örtert werden. Der Bauausschuss war sich einig, 
dass auch die Gehwege saniert werden müssten 
und ein Fahrbahnteiler im Bereich Einmündung 
Weiherholz entstehen sollte. Dieser soll die Que-
rung der Ansbacher Straße für Fußgänger erleich-
tern. Die Kosten für die Gehwegsanierung belau-
fen sich nach erster Schätzung auf 400.000 €. Die 
Straßensanierung mit Fahrbahnteiler wird mit 
650.000 € geschätzt. Die Kostenübernahme des 
Staatlichen Bauamtes sowie eine evtl. Förderung 
sind hiervon noch abzuziehen.  
 

Aus dem Marktgemeinderat wird angeregt, dass 
die Borsbacher Straße auch sanierungsbedürftig 
ist. Diese sollte auch nicht vergessen werden. Es 
sollte auch über eine Möglichkeit für eine Que-
rungshilfe im Bereich Bad Windsheimer 
Straße/Virnsberger Weg (Zufahrt Baugebiet 
Wolfsgruben II) nachgedacht werden. Hier wird 
voraussichtlich der Hauptverkehr zum neuen Bau-
gebiet stattfinden.  
 

Im Rahmen der Erneuerung der Straße zur Rohr-
mühle könnte auch die Zufahrt zum N-Ergie-
Standort Hummelhof saniert werden. Die Straße 
ist ebenfalls in einem schlechten Zustand. 
 

Dieser TOP diente dem Marktgemeinderat als 
erste Information. Ein Beschluss wurde nicht ge-
fasst.  
 

6. Bekanntgaben/Sonstiges 
 

Öffnungszeiten des Wertstoffhofs  
Es wurden mehrere Anfragen an die Verwaltung 
herangetragen, dass die Öffnungszeiten des 
Wertstoffhofs nicht ausreichend sind. Die Warte-
zeiten sind oft lang und die Annahme funktioniert 
deshalb nicht immer zufriedenstellend. Mit den 
Mitarbeitern des Wertstoffhofs wurden bereits 
Gespräche geführt. Diese wären bereit, den 
Wertstoffhof zusätzlich zu öffnen. Das Landrats-
amt übernimmt hierfür jedoch keine Kosten, da 
der offizielle Bedarf laut Landratsamt bei zwei 
Stunden für den Wertstoffhof Flachslanden liegt. 
Die Verwaltung ist der Ansicht, dass trotzdem 
eine zusätzliche Öffnungszeit angebracht ist und 
will den Wertstoffhof daher ab 01.07.2021 zu-
sätzlich am Freitag in der Zeit von 15.30 – 17.00 
Uhr öffnen. Die zusätzlichen Personalkosten be-
laufen sich auf ca. 3.600 € pro Jahr.  
 

Der Marktgemeinderat regt an, in diesem Rah-
men auch die Zufahrtsituation zum Wertstoffhof 
zu überprüfen. Die Anlieferer stehen oft an der 
Straße und ein Ein- und Ausfahren ist durch die 
aktuelle Situation teilweise nur schwer möglich. 

Bürgermeister Henninger wird sich darum küm-
mern.  
 

Sachstand Neubau Kläranlage  
Der Zuwendungsbescheid des Wasserwirt-
schaftsamtes ist am 18.05.2021 bei der Verwal-
tung eingegangen. Es wird eine Förderung in 
Höhe von 638.732,50 € bewilligt. Zusätzlich 
wurde bereits am 10.12.2019 nach der alten 
RZWas2018, für die Überleitung zur neuen Klär-
anlage, ein Betrag in Höhe von 172.650 € als För-
derung bewilligt. Damit wird der Neubau der 
Kläranlage mit insgesamt 811.382,50 € gefördert. 
Das entspricht ungefähr dem Betrag aus der Kos-
tenschätzung. Das Ingenieurbüro Christofori und 
Partner ist mit der Ausschreibung beauftragt. Der 
Marktgemeinderat wird hierüber wie gewohnt 
informiert.  
 

Sachstand zum Bau des Pflegeheims  
Die Stiftung Liebenau hat offiziell den Zuschuss 
für den Bau des Hauses der Pflege beantragt. Der 
Markt Flachslanden hat hierfür Zustimmung er-
teilt. Die Anträge werden jetzt durch die Stiftung 
Liebenau gestellt. Parallel wird weiter an den Un-
terlagen für die Baugenehmigung gearbeitet. Das 
Anwesen Ansbacher Straße 5 wird voraussicht-
lich ab Mitte Juni (24. KW) durch die Firma 
Schneider & Sohn abgebrochen.  
 

Container als Notunterkunft für Obdachlosen 
wurde geliefert  
Nach längerem Hin und Her und Verzögerungen 
wurde heute der Container durch die Firma 
SABA-Container geliefert und am Wertstoffhof 
aufgestellt.  
 

Keine weiteren Untersuchungen der früheren 
Hausmülldeponie Wippenau  
Das Wasserwirtschaftsamt und das Landratsamt 
sind mit der Beendigung der Untersuchungen der 
früheren Hausmülldeponie Wippenau einver-
standen. Die Grundwassermessstellen können 
abgebaut werden.  
 

Sachstand LAG-Gründung  
Zwischenzeitlich haben die Gemeinden der Kom-
munalen Allianzen Kernfranken und Aurach-Zenn 
ihre Zustimmung der Gründung einer LAG abge-
geben. Eine Satzung ist in Vorbereitung. Am 
15.07.2021 findet in Markt Erlbach ein erstes 
Treffen der Bürgermeister und der Allianzmana-
ger statt. Dort soll auch entschieden werden, 
welches Büro die Bewerbung begleiten wird. Als 
Name ist LAG Rangau vorgeschlagen. Als weitere 
neue LAG wird es voraussichtlich die LAG ERH ge-
ben.  
 

Weitere Bekanntgaben aus dem Marktgemein-
derat  

file://///sv-app/akdbprg/Henninger/Mitteilungsblatt/2021/08_August/Container/IMG_1470.JPG
file://///sv-app/akdbprg/Henninger/Mitteilungsblatt/2021/08_August/Container/IMG_1470.JPG
file://///sv-app/akdbprg/Henninger/Mitteilungsblatt/2021/08_August/Container/IMG_1470.JPG
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In der Bad Windsheimer Straße auf Höhe des al-
ten Forsthauses ist ein Gullydeckel beschädigt. 
Der Deckel sollte überprüft und ggf. instandge-
setzt werden.  

 
 

Gemeinderatssitzung vom 22.06.2021 – 
öffentlicher Teil  

 
1. Eröffnung, Begrüßung, Feststellung der Be-

schlussfähigkeit  
 

Alle Mitglieder sind ordnungsgemäß geladen 
worden. Der Vorsitzende stellt fest, dass die 
Mehrheit der Mitglieder anwesend und stimm-
berechtigt ist. Das Gremium ist daher beschluss-
fähig. Der Vorsitzende erklärt die Sitzung für er-
öffnet. Die Berichterstattung erfolgt grundsätz-
lich durch den Vorsitzenden, sollte in der Nieder-
schrift kein anderer oder zusätzlicher Berichter-
statter benannt sein.  
 

2. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 
01.06.2021 – öffentlicher Teil  
 

Erster Bürgermeister Henninger bittet um Ge-
nehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 
01.06.2021 – öffentlicher Teil. Der Marktgemein-
derat erhebt keine Einwände.  
 

Beschluss: einstimmig  
Die Niederschrift der Sitzung vom 01.06.2021 – 
öffentlicher Teil wird genehmigt.  
 

3. Baupläne 
3.1. Bauantrag Breunig – Neubau eines Heizraums; 

Kellerfeld Flachslanden  
 

Die Bauherrin beabsichtigt den Neubau eines 
Heizraumes. Das Gebäude ist größer als 75 m³ 
und fällt somit unter die Genehmigungspflicht 
nach BayBO. Die Bauherrin beantragt das Ge-
nehmigungsfreistellungsverfahren nach Art. 58 
BayBO. Das Bauvorhaben befindet sich inner-
halb des rechtsgültigen Bebauungsplans „Keller-
feld, 2. Änderung“. Nach Prüfung der Verwal-
tung werden sämtliche Festsetzungen des Be-
bauungsplans „Kellerfeld, 2. Änderung“ einge-
halten. Es handelt sich nicht um einen Sonder-
bau, sodass die Baugenehmigung im Genehmi-
gungsfreistellungsverfahren nach Art. 58 BayBO 
durchgeführt werden kann. Die Nachbarunter-
schriften sind vollständig in den Bauunterlagen 
enthalten.  
 

Beschluss: einstimmig  
Der Marktgemeinderat erteilt das gemeindliche 
Einvernehmen zum Bauantrag. Der Antrag wird 

im Genehmigungsfreistellungsverfahren behan-
delt.  

 
3.2 Bauantrag Trammer – Neubau einer Lagerhalle 

mit Büro und Sozialraum; Sondernohe  
 

Der Bauherr beabsichtigt den Bau einer Lager-
halle mit Sozialräumen in Sondernohe. Das Bau-
vorhaben befindet sich am südlichen Ortsrand. 
Laut Flächennutzungsplan handelt es sich bei 
der Fläche um Grünland, sodass der Bereich 
nach § 35 BauGB bewertet werden könnte (Au-
ßenbereich). Eine Privilegierung nach § 35 
BauGB ist nicht ersichtlich. Außerdem befindet 
sich das Bauvorhaben am Rand des Landschafts-
schutzgebietes des „Naturparks Frankenhöhe“. 
Die umliegende Bebauung deutet jedoch auch 
auf eine Ortsrandlage hin. Man könnte deshalb 
auch zum Schluss kommen, dass es sich um ei-
nen unbeplanten innerörtlichen Bereich nach § 
34 BauGB handelt.  
 

Die Zustimmung der Gemeinde nach § 36 BauGB 
kann auch unter nicht eindeutigen planungs-
rechtlichen Voraussetzungen erfolgen. Die Zu-
stimmung ist nämlich nicht an das Vorhanden-
sein einer planungsrechtlichen Zulässigkeit ge-
bunden. Die Gemeinde ist in ihrer Entscheidung 
nach § 36 BauGB frei, da die Entscheidung über 
die Zulässigkeit eines Bauvorhabens das zustän-
dige Bauamt des Landratsamtes trifft. Es kommt 
folglich nur darauf an, ob die Gemeinde die Rea-
lisierung eines Bauvorhabens zulassen möchte 
oder nicht.  
 

Der Ortsteil Sondernohe hat sich seit jeher orga-
nisch ohne Ausweisen eines Baugebiets entwi-
ckelt. Das Bauvorhaben hat nur das Ausmaß ei-
nes größeren Wohnhauses. Es handelt sich le-
diglich um eine Lagerhalle mit Ausstellungsraum 
und Büro. Es sind keine Emissionen zu erwarten.
  
 

Der Markt Flachslanden begrüßt die Entwicklung 
des Handwerksbetriebs des Bauherrn und 
möchte dies unterstützen. Die Erschließung wird 
durch den Bauherren hergestellt und ist nach 
den vorgelegten Plänen gesichert. Die Nachba-
runterschriften sind vollständig in den Bauunter-
lagen vorhanden.  
 

Beschluss: einstimmig  
Der Marktgemeinderat erteilt das gemeindliche 
Einvernehmen zum Bauantrag.  
 

4. Finanzwirtschaft – Beschluss zum Beitritt zur 
rechtsaufsichtlichen Genehmigung der Haus-
haltssatzung gem. Art. 71 Abs. 2 GO und erneuter 
Beschluss der Haushaltssatzung 2021  
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Der Verwaltung liegt die rechtsaufsichtliche Ge-
nehmigung der Haushaltssatzung 2021 vor. Der 
Haushalt wurde grundsätzlich mit den veran-
schlagten Kredithöhen genehmigt. Die Rechtsau-
fischt teilt die geplante Kreditaufnahme in Höhe 
von 1.800.000 € in eine „echte“ Kreditaufnahme 
in Höhe von 1.000.000 € und eine Kassenkredit-
aufnahme gem. § 5 der Satzung in Höhe von 
800.000 € auf. Die Haushaltssatzung muss daher 
dahingehend angepasst werden. Es ist somit er-
forderlich, die Satzung in § 2 dahingehend zu än-
dern, dass eine Kreditaufnahme nur in Höhe von 
1.000.000 € vorgesehen wird. Weiterhin muss § 5 
angepasst werden, sodass die Ermächtigung zur 
Aufnahme von Kassenkrediten auf 800.000 € fest-
gesetzt wird. Auf Grund der bereits erteilten haus-
haltsrechtlichen Genehmigung kann der Marktge-
meinderat einen Beitrittsbeschluss fassen, sodass 
eine erneute Vorlage der Haushaltssatzung ent-
fällt und die geänderte Satzung nach Beschlussfas-
sung veröffentlicht werden kann.  
 

Beschluss: einstimmig  
Der Marktgemeinderat tritt mit diesem Beschluss 
der aufsichtsbehördlichen Genehmigung aus der 
Genehmigungsverfügung vom 31.05.2021 bei. Die 
Haushaltssatzung wird in der geänderten Fassung 
vom 22.06.2021 bekannt gemacht.  
 

Marktgemeinderat Meßlinger ist bei der Abstim-
mung nicht anwesend.  
 

5. Hochwasserschutz – Vorstellung der Planung des 
Integralen Hochwasserschutzkonzeptes in Zu-
sammenarbeit mit dem WWA Ansbach; Be-
schlussfassung über die weitere Planung der ers-
ten Maßnahmen  
 

Zusätzliche Berichterstatter: Herr Klos (Ingenieur-
büro Klos), Frau Wölkl (WWA Ansbach) 
 

Das Ingenieurbüro Klos hat am 08.06.2021 die Pla-
nungen des Integralen Hochwasserschutzkonzep-
tes der Verwaltung vorgestellt. Diese werden nun 
auch dem Marktgemeinderat präsentiert. Es geht 
im Einzelnen um folgende mögliche Maßnahmen:  
 

B1 – Hochwasserrückhaltebecken (HWRB) Flachs-
landen 1 (Umbau des vorhandenen Landschafts-
weihers zum HWRB): 460.000 €  
B2 – HWRB Flachslanden 2 (Neubau eines tro-
ckenfallenden HWRB oberhalb Flachslanden): 
352.700 €  
B3 – Durchlässe im Ortsbereich Flachslanden ver-
größern (bereits ausgeführt): 153.000 € 
B4 – Hochwasserrückhaltebecken Sonnensee: 
862.500 €  
B5 – Hochwasserrückhaltebecken oberhalb Bors-
bach: 2.646.000 €  

B6 – Einzelobjektschutz für gefährdete Objekte in 
Borsbach: ca. 5.000 € pro Objekt  
B7 – Ableitungskanal Borsbach West (Erhöhung 
der Dimensionierung des Regenwasserkanals von 
der Binsengasse zum Borsbach): 243.000 €  
B8 – Hochwasserrückhaltebecken am Weihergra-
ben: 220.500 €  
B9 – Hochwasserschutz Kellern (Umbau der Dros-
sel am Mühlbach): 17.300 €  
M1 – Hochwasserrückhaltebecken Neustetten 1: 
246.500 €  
M2 – Hochwasserrückhaltebecken Neustetten 2 
(Anhebung Kreisstraße AN 21): 333.600 € 
M3 – Hydraulische Optimierung im Ortsbereich: 
29.000 €  
M4 – Hochwasserrückhaltebecken oberhalb Rup-
persdorf: 700.500 €  
M5 – Einzelobjektschutz für gefährdete Objekte in 
Ruppersdorf: 72.500 €  
K1 – Hochwasserrückhaltebecken oberhalb Kem-
mathen: 744.600 €  
K2 – Einzelobjektschutz für landwirtschaftliche 
Gebäude in Kemmathen: 11.500 €  
K3 – Hochwasserrückhaltebecken Sondernohe 1 
(unterhalb der Schneidmühle): 860.500 €  
K3a – Hochwasserrückhaltebecken Sondernohe 2 
(am Landschaftsweiher): 1.215.200 €  
K4 – Hochwasserrückhaltebecken Virnsberger 
Bach (Kaskade): 347.500 €  
 

Die einzelnen Maßnahmen sind aus dem Lageplan 
ersichtlich. Die Einzelheiten werden von Herrn 
Klos erläutert. Insbesondere zwei Maßnahmen 
werden aktuell priorisiert und sollten so bald wie 
möglich umgesetzt werden. Dies wäre zum einen 
das HWRB in Flachslanden (Beckengraben) und 
zum anderen die HWRB in Sondernohe, entweder 
K1 und K3 (förderfähig nur im Zusammenhang) o-
der K3a. Die restlichen Maßnahmen sind voraus-
sichtlich unwirtschaftlich, weil der zu erwartende 
Schaden nicht in einem wirtschaftlichen Verhält-
nis zu den Kosten steht. Damit würde eine Förde-
rung für diese Maßnahmen entfallen. Auch meh-
rere kleinere Maßnahmen sind im Vergleich zu 
den vorgestellten Maßnahmen in der Regel un-
wirtschaftlich. Ziel ist ein Schutz gegen ein 100-
jähriges Hochwasserereignis (HQ100). Dieses 
kann in der Regel nur mit entsprechend großem 
Rückhaltevolumen geschaffen werden.  
 

Es wird angefragt, wie hoch die Kosten für die 
Schäden des Hochwassers 2016 waren. Die Ge-
meinde hat damals etwa 273.000 € aus dem Spen-
dentopf an Betroffene verteilt. Davon gingen ca. 
131.000 € nach Flachslanden, 87.000 € nach Son-
dernohe und 38.000 € nach Borsbach. Alle Schä-
den können nicht beziffert werden, da bei weitem 
nicht alle Schäden bei der Gemeinde angezeigt 
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wurden. Nicht enthalten sind ebenso die staatli-
chen Soforthilfen. Im Rahmen der Vorstellung 
wird auch der aktuelle Stand der vorhandenen 
Maßnahmen kurz beleuchtet. Die Durchlässe, ins-
besondere in Neustetten, sollten frei gemacht 
werden. Diese sind teilweise zugewachsen. Es soll 
zusätzlich geprüft werden, ob es eine Möglichkeit 
gibt, die Weiher an der Schneidmühle für die Re-
genrückhaltung mit zu nutzen. Man könnte hier-
durch vielleicht die Regenrückhaltung für Son-
dernohe günstiger gestalten. Zu klären wären al-
lerdings im Vorfeld rechtliche Fragen, da sich die 
Weiher im Privatbesitz befinden und ob es natur-
schutzrechtliche Auflagen gibt. Weiterhin sollten 
auch die anderen Maßnahmen (z.B. gegen wild 
abfließendes Gewässer) wie boden:ständig, GEK 
(Gewässerentwicklungskonzept) und andere be-
reits durchgeführte Maßnahmen, bei der Berech-
nung berücksichtigt werden. Hierdurch könnte 
man evtl. weitere Kosten für die größeren Maß-
nahmen sparen.  
 

Beschluss: einstimmig  
Der Marktgemeinderat beschließt die weitere Pla-
nung der Maßnahmen B2 und K3/K4 zum nächst 
möglichen Zeitpunkt. Das weitere Verfahren wird 
mit dem Wasserwirtschaftsamt unter den gegebe-
nen Fördervoraussetzungen der RZWas2021 ab-
gestimmt.  
 

6. Bauleitplanung – Beteiligung der Träger öffentli-
cher Belange – Markt Obernzenn zum vorhaben-
bezogenen Bebauungsplan Nr. 20 "PV Esbach 
Himmelreich" und 8. Änderung des Flächennut-
zungsplans 
 

Der Marktgemeinderat Obernzenn hat in seiner 
Sitzung am 05.05.2021 beschlossen, für einen Teil 
des Grundstücks Fl.Nr. 1346, Gemarkung Oberalt-
enbernheim im Ortsteil Esbach, den vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplan „PV Esbach Himmel-
reich“ aufzustellen. Ebenfalls in gleicher Sitzung 
wurden die Durchführung der öffentlichen Ausle-
gung und die Beteiligung der Träger öffentlicher 
Belange beschlossen. Konkret geht es um den Bau 
eines Solarparks auf einem Teil des oben genann-
ten Flurstücks (siehe Lageplan). Die Fläche wird als 
Sondergebiet nach § 11 Abs. 2 BauNVO ausgewie-
sen. Aus Sicht der Verwaltung sind negative Aus-
wirkungen durch den Bebauungsplan, auf die In-
teressen des Marktes Flachslanden nicht zu er-
warten. 
 

Beschluss: einstimmig  
Der Marktgemeinderat nimmt die Aufstellung des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplans „PV Esbach 

Himmelreich“ zur Kenntnis und erhebt keine Ein-
wände.  

 

7. Bekanntgaben/Sonstiges 
 

Förderung für die Umgestaltung des Kirchhofs 
Flachslanden  
Der Markt Flachslanden erhält aus dem Bundes-
programm "Anpassung urbaner Räume an den Kli-
mawandel" mit dem Projekt "Umgestaltung des 
Kirchhofs Flachslanden" eine Förderung. Die Ge-
samtkosten des Projekts belaufen sich auf 
269.000 Euro. Die Bundesförderung beträgt sen-
sationelle 242.100 Euro. Die Umsetzung erfolgt 
v.a. durch die Ev.-Luth. Kirchengemeinde Flachs-
landen als Eigentümerin des Kirchhofs.  
 

Weitere Bekanntgaben/Anfragen aus dem 
Marktgemeinderat  
 

Es wird angefragt, wie der Sachstand bezüglich 
der Asphaltschicht in der Rosenbacher Straße ist. 
Dort sind nach der Sanierung Unebenheiten auf-
getreten und es haben sich Spurrillen gebildet. Die 
Stelle wird diesen Sommer nochmal beobachtet. 
Sollte das Problem erneut auftreten, wird von der 
Fachfirma Nachbesserung im Rahmen der Ge-
währleistung verlangt.  
 

Des Weiteren ist eine Schachtabdeckung in der 
Rosenbacher Straße etwas vertieft eingesetzt, so-
dass ein kleiner Absatz zur Oberfläche entstanden 
ist. Der Marktgemeinderat fragt an, ob es hierfür 
Gründe gibt. Nach Aussage der b-a-u Ingenieurge-
sellschaft gibt es hierfür tatsächlich technische 
Gründe. Die Verwaltung wird das Büro anfragen 
und die Begründung sodann bekanntgeben.  
 

Der Kreisverkehr hat Risse an der Straßenoberflä-
che. Es sollte eine Meldung an das Straßenbauamt 
erfolgen.  
 

Es wird angefragt, wann die bestellten Bänke im 
Gemeindegebiet aufgestellt werden. Dies wird 
während der nächsten Monate durch den Bauhof 
erfolgen.  
 

Es wird nach dem Sachstand zur Kirchweih ge-
fragt. Die Kirchweih Neustetten findet nicht statt. 
Die Kirchweih Flachslanden könnte möglicher-
weise in einem kleinen Rahmen (z.B. nur Bewir-
tung) stattfinden. Dies wird mit dem LRA Ansbach 
geklärt.  
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Schnitzeljagd  
Entdecke die NorA 
Gemeinden! 
 

Viele kennen die eigene Gemeinde, aber kennt ihr 
wirklich jede Ecke? Kennt ihr euch noch in der Nach-
bargemeinde aus? Die NorA Gemeinden möchten 
euch auf fünf verschiedene Touren mitnehmen. Eine 
einfache „Stadtführung“ – nein!  
 

Mit Hilfe der App Actionbound schicken wir euch auf 
fünf individuelle GPS-gestützte Schnitzeljagden. Die 
Touren sind sowohl für Jung und Alt geeignet und 
sollen als Familie bzw. in Gruppen  gelöst werden.  
 

Ab 21.08.2021 starten die Schnitzel-
jagden. Einfach vorher die App Ac-
tionbound im Appstore (Android und 
iOS) herunterladen und mit dem 
Stichwort „NorA“ alle fünf Bounds 
entdecken. Zum App Testen haben wir euch einen 
Anleitungsbound erstellt. Diesen findet ihr bereits 
heute in der App. 
 

Allen Teilnehmern, die 3 Touren durch die Gemein-
den bis zum 19.09.2021 vollständig absolviert haben 
nehmen an einer Verlosung teil. Beachtet bitte, dass 
euer Team bei allen drei Touren immer den gleichen 
Namen hat.  
 

Eine Internetverbindung während der Tour ist nicht 
notwendig. Wenn ihr euch vorher und danach wie-
der z.B. in ein WLAN einwählt, können die Bounds 
komplett ohne mobile Daten auskommen. Schon Zu-
hause können die Daten für die Touren herunterge-
laden werden. 
 

Bitte beachtet, dass ihr festes Schuhwerk mitnehmt 
und dem Wetter angepasste Kleidung tragt. Achtet 
auch auf die anderen Verkehrsteilnehmer, vor allem 
bei Straßenquerungen!  
 

SPIELREGELN  
 

WER kann grundsätzlich mitmachen?  
Alle Familien der NorA Gemeinden oder, die hier zu 
Besuch sind! Die Schnitzeljagden sind für Kinder ab 
ca. 7 Jahren ausgelegt. 
 

WAS sind die NorA Schnitzeljagden denn genau?  
Eigentlich eine klassische Schnitzeljagd, aber um die 
Aufgaben zu bekommen und auch zu lösen, wird ein 
Smartphone mit einer extra dafür entwickelten App 
(„Actionbound“) verwendet. 
 

WO finden die Schnitzeljagden statt?  

Die Schnitzeljagden sind aufgeteilt in fünf sog. "Etap-
pen", verteilt über die NorA Gemeinden Flachslan-
den, Lehrberg, Oberdachstetten, Rügland und Wei-
henzell! Diese können dann in beliebiger Reihenfolge 
durchlaufen werden. Die einzelnen Etappen und In-
fos dazu findet Ihr ganz unten! 
 

WAS braucht Ihr für die Schnitzeljagden?  
Ein Android Smartphone oder IPhone (ab iOS 6) mit 
funktionierender Kamera und GPS. Die kostenlose 
Actionbound-App muss auf dem Smartphone instal-
liert sein. Diese findet Ihr: in Google Play: 
https://play.google.com/store/apps/de-
tails?id=de.actionbound im App Store: https://itu-
nes.apple.com/de/app/action-
bound/id582660833?mt=8 
 

Was benötigt ihr sonst noch:  

 Mobiles Internet  

 Aktiviertes GPS  

 Akku komplett geladen  

 Festes Schuhwerk und dem Wetter angemessene 
Kleidung  

 Evtl. Trinken und eine kleine Brotzeit  
 

WIE spielt Ihr die Schnitzeljagd?  
Die einzelnen Etappen werden durch einscannen des 
jeweiligen QR-Codes mit der Actionbound-App ge-
startet. Alternativ könnt Ihr die Etappen in der Ac-
tionbound-App nach dem Ortsnamen oder dem 
Schlagwort „NorA“ suchen und starten. Es ist kein 
Problem eine Etappe bereits Zuhause im WLAN zu 
starten und dann vor Ort am jeweiligen Startpunkt 
fortzufahren. Die fünf Etappen müssen nicht nach ei-
ner Reihenfolge durchlaufen werden, bei denen be-
stimmte Punkte gefunden, oder kleinere Aufgaben 
gelöst werden müssen. 
 

Um mit der Actionbound-App und den verschiedenen 
Aufgabenarten, die an den Stationen auf Euch war-
ten, vertraut zu werden, bitten wir Euch die Etappe 
„Anleitung“ zu absolvieren. Dazu müsst Ihr nicht mal 
von Zuhause weg und zum Starten 
einfach den QR Code auf der rechten 
Seite mit der Actionbound-App scan-
nen. Alternativ könnt Ihr auch mit 
der Schlagwortsuche „NorA Anlei-
tung“ die Etappe finden. 
 

Es ist kein Problem eine Etappe zu unterbrechen und 
später fortzusetzen. Dazu einfach über den „Home-
Button“ zurück in das Hauptmenü des Smartphones. 
Nach der Unterbrechung die App aufrufen und damit 
automatisch die Etappe am letzten Punkt fortsetzen. 
Es spielt keine Rolle wie schnell Ihr eine Etappe 
durchlauft. Nehmt euch so viel Zeit wie Ihr braucht 
und macht zwischendurch gerne Pausen für eine 
Brotzeit oder einfach nur um die schönen Orte genie-
ßen zu können! 

NorA-Nachrichten 
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Wie könnt Ihr an der Verlosung teilnehmen? 
Hierfür müsst ihr bis zum 19.09.2021 an drei der Ge-
meindetouren teilgenommen haben. Beachtet bitte, 
dass Ihr euer Team immer gleich nennt und wir auch 
nachvollziehen können wer Ihr seid. Wir werden im 
September dann die drei Gewinner bekanntgeben.  
 

FAQ  
 

Ich kann einen Ort nicht finden bzw. mein GPS funk-
tioniert nicht (richtig). Was kann ich tun? 
Zuerst schauen, ob GPS aktiviert ist. Es kann aber 
auch passieren, dass die Verbindung zum Satelliten 
schlecht ist und deshalb der Richtungspfeil in die fal-
sche Richtung zeigt. Verlasst Euch deswegen nicht 
nur auf den Pfeil, sondern folgt den Hinweisen und 
bittet ggf. Passanten um Hilfe. Falls der gefundene 
Punkt nicht durch GPS erkannt wird, kann dieser ein-
fach übersprungen werden, um die Etappe fortzuset-
zen. Falls Ihr aus Versehen auf „Überspringen“ ge-
klickt habt, könnt Ihr über den Pfeil nach links in der 
oberen linken Ecke nochmals zu der Wegbeschrei-
bung zurückblättern. 
 

Ich muss mein Smartphone dauernd entsperren 
während ich nach Hinweisen suche. Kann man da 
was machen?  
Sicher, verlängert einfach in den Einstellungen des 
Smartphones die Zeit der automatischen Sperrung 
nach Inaktivität.  
 

Weitere Informationen, Fragen und Antworten be-
kommt Ihr auch unter der E-Mail Adresse: 
anna.strobl@bbv-ls.de oder Telefon 0160 96988986 
oder auch auf der Seite: https://de.action-
bound.com/. Wir möchten Euch an dieser Stelle bit-
ten, auf den Verkehr und andere Gefahren zu achten. 
Passt immer gut auf Eure Umgebung auf, während Ihr 
das Smartphone in der Hand habt!  
 
 

 

Bürger fahren Bürger 
 

Der NorA Bürgerbus ist ein Leuchtturmprojekt der 
fünf NorA Gemeinden Lehrberg, Flachslanden, Rüg-
land, Weihenzell und Oberdachstetten.  
 

Von ehrenamtlichen Bürgerinnen und Bürgern gefah-
ren rollt der Bus seit September 2019 durch das ge-
samte NorA-Gebiet. Nutzen kann den Bus jeder, ob 
jung oder alt. Ein Anruf genügt und der Bus holt Sie 

an Ihrem Wunschort ab und bringt Sie an Ihr ge-
wünschtes Ziel. Den Möglichkeiten sind hier fast 
keine Grenzen gesetzt. Ob es eine Fahrt ins Café, der 
Besuch beim Arzt oder eine Fahrt zum Bahnhof ist, 
um den nächsten Zug zu erreichen, ist egal. Der Bus 
hat keine festen Routen und Fährt von 08:00 Uhr bis 
17:00 Uhr außer am Freitag und am Wochenenden 
(Mittwoch nur vormittags). 
 

Der Betrieb des Bürgerbusses lebt vom ehrenamtli-
chen Engagement. Damit der NorA-Bürgerbus weiter 
rollen kann, benötigen wir deshalb die Unterstützung 
der Bürgerinnen und Bürger. 
 

Ehrenamtliche Fahrer sind weiter ge-
sucht! 

 

Was Sie mitbringen sollten:  

 Sie sind gern von Menschen umgeben  

 Sie möchten sich für die Gemeinschaft engagieren  

 Sie sind freundlich und hilfsbereit  

 Sie verfügen über einen Führerschein der Klasse B 
 
Was wir dafür bieten:  

 Nette Gespräche  

 Ein gutes Gefühl, sich für die Gemeinschaft zu en-
gagieren  

 Eine tolle Gemeinschaft  

 Regelmäßige Treffen zum Erfahrungsaustausch  

 Auffrischung des Erste-Hilfe-Kurses  

 Ausstattung mit T-Shirt und Jacke für die Fahrt  

 Aufwandsentschädigung für die Anfahrten 

 Individuelle vereinbarte feste Arbeitszeiten  
(1 Schicht entspricht 4,5 h)  

 

Sie sind neugierig geworden? Sie möchten mehr er-
fahren? Machen Sie eine Fahrt mit dem Bürgerbus 
und lassen Sie sich überzeugen. Für weitere Informa-
tionen stehen Ihnen sowohl die Bürgerbusfahrer als 
auch Ihre Bürgermeisterin / Ihr Bürgermeister zur 
Verfügung oder kontaktieren Sie unsere Umsetzungs-
begleitung.  
 

Wir bedanken uns bei allen ehrenamtlichen Fahrern 
für Ihr Engagement! 
 

Anna Strobl  
Umsetzungsbegleitung 
BBV LandSiedlung GmbH  
Mobil: 0160 969 889 86 
 
 

CharityFloh e.V. - der Flohmarkt mit dem 
besonderen Flair 
 

Der Wohltätigkeits-Flohmarkt unseres gemeinnützi-
gen Vereins wird auch in diesem Jahr stattfinden am 
Samstag dem 21. August und am Sonntag 22. August 
jeweils von 11:00 Uhr bis 17:00 Uhr wie gewohnt in 
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Scheune und Garten, Ruppersdorfer Straße 5 in Rüg-
land. 
 

In historischem Ambiente werden schöne und nützli-
che Dinge angeboten.  Wir legen Wert auf Nachhal-
tigkeit indem wir überwiegend gebrauchte Gegen-
stände - mit guten Ideen für die weitere Nutzung - 
verkaufen. Das Angebot ist in diesem Jahr noch viel-
fältiger. Als Besonderheit gibt es viele alte, histori-
sche Dinge, u.A. auch alte Textilien neu aufgepeppt.  
 

Mit den Erlösen werden Einrichtungen und Organisa-
tionen unterstützt, die sich um sozial benachteiligte 
und gesellschaftlich ausgegrenzte Kinder, Jugendli-
che, Frauen und Familien kümmern, z.B. das Frauen-
haus Ansbach.  
 

Wir freuen uns auf viele Besucher und schöne Begeg-
nungen, auch bei Kaffee und Kuchen. Bitte denken 
Sie an einen Mund-/Nasenschutz und halten Sie Ab-
stand. Verschaffen Sie sich einen Eindruck von unse-
rer letztjährigen Veranstaltung unter www.charity-
floh.de 
 

Die Mitglieder und der Vorstand  
von CharityFloh e.V. Vorsitzende  
Monika Preimel-Endlich  
Tel. 09828/653 
 
 

 
 
 

 

Für alle Kinder und Jugendliche 
 

 

32. Ferienprogramm 2020 
des Marktes Flachslanden 

 

 

Zuerst mal vielen Dank an alle, die sich bereit erklärt 
haben, Veranstaltungen für Euch anzubieten. Dies 
sind die Freiwillige Feuerwehr Flachslanden, der Part-
nerschaftsverein Flachslanden-Cornil/St. Fortunade, 
der Heimatverein Flachslanden, unser Bürgermeis-
ter, Herr Hans Henninger, die Angelfreunde Flachs-
landen und der örtliche Kindergartenförderverein. 
Besonderen Dank auch für die finanzielle Unterstüt-
zung vom Vitalpark Frankenhöhe, Kfz-Wesnitzer, 
Firma Buck, dem Gewerbeverband und Grafikdesign 
Imschloß. 
 

Beim Programm selber ist festzustellen, dass die Ver-
anstaltungen "Aufs Windrad fahren" und "Ferienre-
porter" nicht so gefragt waren. Einzelne Plätze sind 
noch frei, z. B. "Die Maus wird 50", bei der Clown-
show (die extra aus Berlin zu uns kommt!), Bau eines 
Insektenhotels, beim Angeln, Zauberworkshop und 

bei den Eltern-Kind-Spielen vom Kindergartenförder-
verein. Wer noch mitmachen möchte, ruft bitte im 
Bürgerbüro einfach bei Frau Martina Albert unter der 
Telefonnummer 9111 -19 an und erkundigt sich. 
 

Der Künstler von der "Grandiosen Clownshow" vom 
Theater Tiefflieger hat sich telefonisch noch gemel-
det und uns gebeten, doch auch Eltern, Großeltern o-
der Geschwister (als Begleitpersonen) mit einzula-
den. Er findet es schön, wenn sich die Kinder anschlie-
ßend über die Erlebnisse unterhalten können.  Für 
alle heißt es: Hingehen! Mitmachen! Ablachen! Hier-
mit herzliche Einladung an alle Interessierten! Also, 
den 10.08.21 um 11.00 Uhr im Kalender eintragen! 
(Bitte wegen der Bestuhlung anmelden, vielen Dank 
dafür). 
 
 

Eltern-Kind-Spiele 
 
 

(im Rahmen des) 
mit dem Kindergartenförderverein Flachslanden 

 

Gemeinsam mit Mama o. Papa im Team, Eierlauf, 
Maßkrug-Stemmen, Sack hüpfen, Sand schaufeln,  
Brezeln essen, … 
 

Tag:   Samstag 11.09.21 
Treffpunkt:  Kindergarten  

„Unterm Regenbogen“ 
Alter:  Kinder von 2-7 Jahren mit 

jeweils einem Erwachsenen 
pro Kind 

Gruppe I:  10:00 – 12:00 Uhr 
Gruppe II:  13:00 – 15:00 Uhr 
Kosten:   pro Team 3,-€ 
Besonderes:  kleine Stärkung und  

Siegerehrung 
Begrenzung:  je 20 Teams 
Ansprechpartner: Fr Hahn, 

Telefon 0170/2978576 
 

Anmeldung über die Gemeinde! 
 
 

Sommervergnügen mit dem Bürger-

meister auf der Altmühl 
 
 

Auf dem langsamsten Fluss Bayerns, der idyllischen 
Altmühl, werdet Ihr heute die Strecke von Solnhofen 
bis Dollnstein entlang paddeln. Sicher werdet Ihr bei 
diesem Kanugenuss in allen Facetten eine Menge 
Spaß haben und werdet hoffentlich nicht nass! 
 

Tag:   Freitag, 03.09.2021  
Treffpunkt:  8.00 Uhr Marktplatz, 
Abfahrt:  8.15 Uhr 
Kosten:   10,--€  
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Alter:   9– 99 Jahre  
Begrenzung:  12 Teilnehmer 
Besonderes:  bitte unbedingt einen Satz 
   Wechselkleidung mitneh- 

men, evtl. Regenjacke, 
Handtuch, Sonnenschutz, 
Badekleidung, Kopfbede- 
ckung 

Ansprechpartner:  Herr Hans Henninger, 
Tel. 9111-11 

 
 

Windradbesichtigung 
 
 

Bei dieser Ferienspaßaktion bekommt ihr die Gele-
genheit mit dem ersten Bürgermeister auf ein Wind-
rad aus dem NorA-Bürgerwindpark zu fahren.  
 
 

J U G E N D K U L T U R T A G E 
 

Kleine Vorschau: In Flachslanden werden in diesem 
Jahr drei Veranstaltungen angeboten. Flachslanden 
blüht (bereits zum dritten Mal) und zwei Theatervor-
führungen  in unserer Schule.  
 

Wer sich - egal in welchem Alter - vorstellen kann, 
Blumenzwiebeln auf öffentlichen Flächen zu pflan-
zen, kann sich jederzeit entweder an mich unter der 
Rufnummer 12 16 oder an Frau Martina Albert im 
Bürgerbüro unter der Rufnummer 9111 -19 wenden. 
Wir freuen uns auf Euere / Ihre Teilnahme. 
 

Allen Schulabgängern wünsche ich für den weiteren 
Lebensweg alles Gute, richtige Entscheidungen und 
die Fähigkeit, aus dem "neuen" Leben etwas Beson-
deres zu machen.  Als Euere Jugendbeauftragte wün-
sche ich Euch eine gute Zeit, schöne, kurzweilige Fe-
rien bei hoffentlich gutem Wetter und verbleibe mit 
den besten Grüßen. 
 

Edeltraud Imschloß 
 
 

 

Gebrauchtes Kinderfußballtor gesucht 
 

Angebote bitte an die Jugendbeauftragte Edeltraud 
Imschloß unter Telefon 12 16. 
 

Vielen Dank!  
 

 

 
 

 
 

Aufregender Endspurt in diesem Schul-
jahr 
 

Seit den Pfingstferien ist wieder Leben in unseren 
Schulalltag eingekehrt. Es war für alle Beteiligten ein 
Segen, dass wir wieder vor Ort gemeinsam lernen 
und arbeiten durften. Ein paar Highlights möchten 
wir an dieser Stelle besonders vorstellen: 
 

Wandertag zum Schloss Virnsberg 
 

Die Kinder der Klassen 1/2 machten sich mit ihren 
Lehrerinnen Frau Schleußinger und Frau Stein auf 
den Weg zu einem märchenhaften Wandertag. Nach 
einem 40-minütigen Fußmarsch durch die wunder-
schönen Wälder Flachslandens wurde das Ziel Schloss 
Virnsberg erreicht. Vor Ort wurden alle sehr herzlich 
vom Schlossherrn Stephan Traut und seiner Partnerin 
empfangen. Auch Herr Röthel und Herr Hofmann, der 
uns federführend das Schloss zeigte, begrüßten uns 
herzlich. 
 

 
 

Nach vielen interessanten Informationen zum Alter 
und Bau des Gebäudes, konnten sich die Kinder im 
Innenhof des Schlosses stärken. Hierbei wurden die 
Schülerinnen und Schüler von den Eigentümern zu 
verschiedenen Erfrischungsgetränken und süßen 
Snacks eingeladen. Daraufhin folgte eine spannende 
Zeitreise durch das Anwesen. Ein besonderer Dank 
gilt an dieser Stelle der Familie Traut, die auf Eintritts-
gelder verzichtete. Herrn Hofmann danken wir für die 
kurzweilige Führung, Herrn Röthel für die Begleitung 
und dem Schulförderverein dafür, dass er der uns den 
Bus nach Hause gesponsert hat.  
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Herr Doßler konnte erfolgreich sein WIM-Projekt 
fortsetzen und unseren Kindern musikalische Freude 
vermitteln. 
 

 
 

Nicht nur in der  Jahrgangsstufe 1/2, sondern auch in 
den Klassen der 3/4 gab es engagierte Stunden mit 
Klasse 2000. So trainierten die Kinder anhand einer 
fiktiven Streitsituation „Klaros Zauberformel“: Stopp 
– Nachdenken – Handeln und erfuhren noch mehr 
über gesunde Lebensweise, Entspannungs- und Fit-
nessübungen.  Hier möchten wir den engagierten Ge-
sundheitshelferinnen nochmals herzlich danken! 
 

Für die Klassen 1/2 gab es schließlich auch noch ein 
sportliches Ereignis: Unser „Sport macht Spaß-Fest“. 
Auf dem Programm stand Ausdauerlauf, Weitsprung, 
Klaro-Ball-Weitwurf, Dosenwerfen, Hockey-Slalom-
lauf, Korbball und Eierlauf.  
 

 
 

Bei bestem Wetter zeigten alle Kinder vollen Einsatz 
und hatten viel Freude an der sportlichen Bewegung. 
Eine Siegerehrung mit kleinen Preisen für die erfolg-
reichsten Kinder der jeweiligen Jahrgangsstufe und 
eine Urkunde für alle Beteiligten, beendete diesen 
Tag. 
 

Außerdem haben die die Dritt- und Viertklässler eine 
tolle Führung von Frau Johanna Wiegel durchs Flachs-
länder Heimatmuseum bekommen. Die Kinder be-

geisterten sich für die Schusterwerkstatt, für alte Kü-
chengeräte, Kleider – die sogar anprobiert werden 
durften – und vieles mehr. Der Heimatverein verzich-
tete auf Eintrittsgelder. Deshalb auch an dieser Stelle 
ein herzliches Dankeschön, insbesondere an Frau 
Wiegel. 
 

 
 

Schullandheimaufenthalt auf Burg Wernfels 
 

Die Klassen 3/4 waren zusammen mit den Lehrerin-
nen Frau Stein und Frau Rosin im Schullandheim auf 
Burg Wernfels und hatten dort sehr erlebnisreiche 
Tage. Es gab eine Burg-Ralley, eine Nachtwanderung, 
einen Besuch auf dem Minigolfplatz, HipHop Tanzun-
terricht, ein Ritterturnier und vieles mehr. 
 

 
 

Am letzten Abend machten sich alle für die Bad-
Taste-Party "hässlich". Das war sehr lustig. Jedes Zim-
mer bereitete auch einen Beitrag für die Talentshow 
vor. Den sehr kurzweiligen Abend beendete eine Bil-
dershow aus den letzten vier Schuljahren, die Frau 
Schleußinger, die als Gast zum Abschlussabend ein-
geladen war, mitbrachte. 
 

Beendet wurde dieses Schuljahr mit einem feierli-
chen Abschlussgottesdienst in der evangelischen Kir-
che. Frau Pfarrerin Franz-Chlopik und Herr Pfarrer 
Hinz fanden hier sehr schöne und passende Worte. 
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Auch die Verabschiedung unserer Viertklässler, die 
traditionell wieder eine Rose und ein Erinnerungsfoto 
erhielten, fand in diesem Rahmen statt. Wir sind alle 
sehr froh, dass wir uns auf diese Art und Weise alle 
zusammen in die Ferien verabschieden konnten. 
 

Schöne 

 
 

Wir – die gesamte Schulfamilie – möchten uns bei al-
len Beteiligten, die uns das ganze Schuljahr hindurch 
immer wieder unterstützt haben, ganz herzlich be-
danken! Ohne Ihr großes Engagement wäre unsere 
Schule nicht das, was sie ist – nämlich ein Lernort,  
an dem sich alle Beteiligten wirklich wohl fühlen!  
Das nächste Schuljahr beginnt am Dienstag, den 
14.September 2021. Wir freuen uns auf unsere 
neuen Erstklässler, die mit den Zweitklässlern in den 
Kombiklassen 1/2 unterrichtet werden. Die anderen 
Kinder werden in Jahrgangsstufe 3/4 ebenfalls wie-
der jahrgangsübergreifend lernen. 
 

Sollten Sie Fragen oder Wünsche an die Schule ha-
ben, melden Sie sich. Wir stehen Ihnen jederzeit per 
Mail an info@gs-flachslanden.de zur Verfügung und 
rufen auf Wunsch auch gerne zurück. 
 

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Home-
page www.gs-flachslanden.de 
 

Wir wünschen erholsame Sommerferien und bleiben 
Sie alle gesund! 

 

Ihr Team 2020/21 der GS Flachslanden 
 
 

Neuigkeiten aus dem Haus für Kinder 
„Unterm Regenbogen“ 
 

Am Dienstag, den 20. 
Juli 2021 hatten wir 
Besuch von Frau Pfar-
rerin Franz-Chlopik. 
Sie hat mit uns den 
Abschiedsgottes-
dienst der Vorschul-
kinder gestaltet. 
Hierzu haben wir uns 
im Garten unter der 
Weide eingefunden. 
Wir hörten eine pas-
sende biblische Ge-
schichte und sangen gemeinsam Lieder. Zum Schluss 

wurden alle Kinder noch gesegnet und die Vorschul-
kinder bekamen ein kleines Geschenk.  
 

Wir sagen vielen Dank! 
 

 
 

Am Mittwoch, den 21. Juli 2021 hat uns der Kinder-
gartenförderverein eine besondere Freude bereitet: 
Wir wurden vom Eiswagen besucht und jedes Kind 
und jede Mitarbeiterin durften eine Kugel Eis haben.  
 

 
 

Vielen lieben Dank an den Förderverein! 
 
 

Internationaler Schüleraustausch  
Hoppla, trotz Corona? 
 

Ja, wir und unsere Partnerorganisation in Chile garan-
tieren Ihnen, dass nur in einer gesicherten Ausgangs-
situation Schüler*innen nach Deutschland einreisen 
werden. Die Jugendlichen werden geimpft sein. Wir 
suchen Familien, die gerne mit einem jungen Men-
schen eines anderen Kulturkreises ihren Alltag teilen 
möchten. Der Schulbesuch ist Teil des Programms.  
 

Chile 
Familienaufenthalt: 15. Januar bis 25. Februar 2022 
Deutsche Schule, Valdivia 
40 Schüler*innen mit guten Deutschkenntnissen 
Alter 16-17 Jahre 
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Unsere Austauschprogramme basieren auf Gegensei-
tigkeit. Ein Auslandsaufenthalt in Chile ist im Sommer 
2022 möglich, abhängig von der dann herrschenden 
Pandemielage. 
 

Interessiert? Weitere Informationen bei: 
Schwaben International e.V., Uhlandstr. 19, 70182 
Stuttgart Tel. 0711 – 23729-13, Fax 0711 – 23729-31,  
 
 

 
 
 

 
 

L e b e n 
 

Leben ist wertvoll. 

Jeder Moment unseres Lebens ist kostbar. 

Es gibt im Leben für alles eine Zeit. 
 

Das sieht man aktuell sehr deutlich, wenn die Rede 
davon ist, wie viele Menschen durch die Flutkatastro-
phe ums Leben gekommen sind, bzw. sich noch nicht 
gemeldet haben oder vermisst werden. Das Leben in-
nerhalb kürzester Zeit anders, Hab und Gut weg, 
manche haben nur noch das, was sie an Kleidung ge-
rade anhatten. Solche schlimmen Sachen gab es 
sonst nur im Krieg. Darum einfach dankbar sein, 
wenn man seine Familie noch hat, die Freunde noch 
da sind, dass man zu Essen und zu Trinken und ein 
Dach über dem Kopf hat. Aber auch helfen, Brücken 
bauen und sich mal in die Situation der betroffenen 
Menschen hinein versetzen. 
 

Ich wünsche allen, dass sie sich die Fähigkeit bewah-
ren, die Dinge des Lebens mit den Augen des Herzens 

zu betrachten. Wenn es um eigene Träume oder 
Wünsche geht, wenn es um die Zukunft geht, wenn 
es um Hoffnung geht. 
 

Edeltraud Imschloß 
 
 
 
 
 

Der Markt Flachslanden gratuliert im  
August 2021:  
 

Zum 97. Geburtstag 

 Hahn Maria, Neustetter Str. 19 
 

Zum 92. Geburtstag   

 Bentheimer Frieda, Schmalnbühl 12 
 

Zum 90. Geburtstag 

 Arnold Anton, Am Weiherholz 18 
 

Zum 85. Geburtstag 

 Albrecht Anna, Gartenstr. 1 
 

Zum 80. Geburtstag 

 Döhler Brigitte, Rosenbacher Str. 8 

 Schneider Waltraud, Ansbacher Str. 24 
 
 

 
 
Geburten 
Leidel Elisa, Kettenhöfstetten 5 
 

Eheschließungen 
Cakir Manuel und Hornig Elvira, Rosenbach 1 B 
Patrick Sporer und Franziska Ehret 
 

Sterbefälle 
Woschech Ehrenfried, Brunnenstr. 2 
Reuter Friedrich, Ebenhofstr. 6, Neustetten 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Evang,-Luth. 
Kirchengemeinde 

Flachslanden 
August 2021 

 

 
 



 

 
          Amts- und Mitteilungsblatt Markt Flachslanden  08/2021    25 

Ev,-Luth. Pfarramt Flachslanden 
Pfarrstraße 2, 91604 Flachslanden,  
Telefon: 09829/222, Fax: 09829/1439, 
E-Mail: pfarramt.flachslanden@elkb.de  
Pfarrerin Elisabeth Franz-Chlopik 
Pfarramtssekretärin Katja Kett 
Öffnungszeiten im Pfarramt: 
Dienstag, Mittwoch, Donnerstag von 9 – 12 Uhr 

 

Sonntag, 01. August, 9. So. n. Trinitatis 
10.30 Uhr Gottesdienst anders mit dem „Kleinen 
Frühling“ mit Pfarrerin Elisabeth Franz-Chlopik und 
Team – Bei schönem Wetter im Freien hinterm Ge-
meindehaus 
Sonntag, 08. August, 10. So. n. Trinitatis 
9.30 Uhr Gottesdienst mit Pfarrerin Elisabeth Franz-
Chlopik 
Sonntag, 15. August, 11. So. n. Trinitatis, Kirchweih 
9.30 Uhr Festgottesdienst zur Kirchweih mit Pfarre-
rin Elisabeth Franz-Chlopik und dem Posaunenchor 
Sonntag, 22. August, 12. So. n. Trinitatis 
9.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl mit Pfarrerin 
Elisabeth Franz-Chlopik 
Sonntag, 29. August, 13. So. n. Trinitatis 
9.30 Uhr Gottesdienst mit Pfarrer i. R. Norbert Kü-
feldt 
 

Urlaub Pfarrerin Franz-Chlopik  
23.08.2021 - 13.09.2021 
 

Vertretung:  
23. - 26.08.2021 Pfarrersehepaar Küfeldt, Ansbach, 
Tel. 0981/21412212 
27.08.2021 - 06.09.2021 Pfarrer Hermann, Weihen-
zell, Tel. 09802/8542 
07. - 13.09.2021 Pfarrer Weeske, Lehrberg, Tel. 
09820/912500 
 

Urlaub Sekretärin Katja Kett 
09.08.2021 - 22.08.2021 

 
 

 
 

Katholische 
Pfarrgemeinde 

 
August 2021 

 
 

 
 

So. 01.08. 18. Sonntag im Jahreskreis 
09:00 SO Eucharistiefeier 
10:30 AN-CK Eucharistiefeier 
Di. 03.08. 
19:00 VI Hl. Messe 
Sa. 07.08. 

17:30 UA Vorabendmesse 
18:30 AN-CK Beichtgelegenheit 
19:00 AN-CK Vorabendmesse 
So. 08.08. 19. Sonntag im Jahreskreis 
09:00 VI Wortgottesfeier 
10:30 AN-CK Eucharistiefeier 
Mi. 11.08. 
19:00 CK-Kapelle Eucharistiefeier 
Do. 12.08. 
19:00 UA Hl. Messe 
Sa. 14.08. 
17:30 NE Wortgottesfeier 
18:30 AN-CK Beichtgelegenheit 
19:00 AN-CK Vorabendmesse mit Kräuterweihe 
So. 15.08. Mariä Aufnahme in den Himmel 
10:00 SO Festgottesdienst zum Patrozinium 
mit Kräuterweihe 
Fr. 20.08. 
19:00 SO Hl. Messe 
Sa. 21.08. 
17:30 UA Wortgottesfeier 
18:30 AN-CK Beichtgelegenheit 
19:00 AN-CK Vorabendmesse 
So. 22.08. 21. Sonntag im Jahreskreis 
09:00 VI Eucharistiefeier 
10:30 AN-CK Eucharistiefeier 
Di. 24.08. 
19:00 VI Hl. Messe 
Sa. 28.08. 
17:30 NE Vorabendmesse 
18:30 AN-CK Beichtgelegenheit 
19:00 AN-CK Vorabendmesse 
So. 29.08. 22. Sonntag im Jahreskreis 
09:00 SO Wortgottesfeier   
10:30 AN-CK Eucharistiefeier   
Mi. 01.09. 
19:00 AN-CK Eucharistiefeier   
Do. 02.09. 
19:00 NE Hl. Messe   
Sa. 04.09. 
14:30 VI Taufe Frieda Schulze, Boxau, 
Ida Brandt, Sondernohe 
17:30 UA Wortgottesfeier   
18:30 AN-CK Beichtgelegenheit   
19:00 AN-CK Vorabendmesse   
So. 05.09. 23. Sonntag im Jahreskreis 
10:00 SO Eucharistiefeier zur Kirchweih   
10:30 AN-CK Wortgottesfeier   
 
 

 
 

Die Homepage des Seelsorgebereichs kann unter fol-
gender Adresse eingesehen werden:  
http://www.seelsorgebereich-ansbach-stadt-und-
land.de 
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Bis zum endgültigen Druck der Gottesdienstordnung 
kann es noch zu Änderungen kommen. Bitte beachten 
Sie daher die Gottesdienstordnung, die rechtzeitig in 
all unseren Kirchen ausliegt. 
 

Kath. Pfarramt Virnsberg 
Schloßgarten 3, 91604 Flachslanden,  
Telefon: 09829/304, Fax: 09829/1399, 
E-Mail: pfarrei.virnsberg@erzbistum-bamberg.de 
Pfarrer Dieter Hinz 
Telefon: 0981/86132, Fax: 0981/87834 
Pfarrsekretärin Petra Riedel 
Öffnungszeiten Pfarramt:  
Dienstag 14:00 Uhr – 18:00 Uhr; Donnerstag 16:00 
Uhr – 18:00 Uhr; Freitag 08:00 Uhr – 12:00 Uhr 

 
 

 
 
 

Jagdgenossenschaft Neustetten 
Einladung zur Jahreshauptversammlung 

 

Am Samstag 28. August 2021 findet im 
Jugendhaus Virnsberg die  
Jahreshauptversammlung der  
Jagdgenossenschaft Neustetten statt. 
Beginn: 19.30 Uhr  
 

Tagesordnung: 
1.   Begrüßung 
2.   Jahresbericht 2020 
3.   Kassenbericht 2020  
4.   Kassenprüfer –  
      Entlastung der Vorstandschaft 
5.   Verwendung des Jagdpachtes  
6.   Abstimmung Jagdpachtverlängerung  
7.   Pause 
8.   Jahresbericht 2021 
9.   Kassenbericht 2021 
10. Kassenprüfer –  
       Entlastung der Vorstandschaft 
12. Verwendung des Jagdpachtes 
13. Wünsche – Anträge - Sonstiges 
 

Wer Flächenänderungen hat 1Stunde vor Versamm-
lungsbeginn Unterlagen mitbringen, oder bei mir zu-
hause vorlegen, dass wir den Jagdkataster korrigie-
ren können.  
 

Die Versammlung findet nur unter den aktuellen gel-
tenden Infektionsschutzmaßnahmen statt. 
 

Alfred Stocker 
Vorstand 
 

 
 

 

 
 

Einladung zur Jahreshauptversammlung 
am 

 

Mittwoch 22.09.2021 um 19.00 Uhr 
im Gasthaus Rose, Flachslanden 

 

Tagesordnungspunkte: 
1. Begrüßung 

2. Kassenbericht 
3. Entlastung des Kassiers 

4. Jahresbericht des Vorstandes 
5. Wünsche und Anträge 

 

Alle Mitglieder und Interessierte, Eltern, Omas und 
Opas sind hierzu herzlich eingeladen. 

 

Die Versammlung findet nur unter den aktuell gel-
tenden Infektionsschutzmaßnahmen statt bzw. wird 

gegebenenfalls erneut verschoben. 
 

Die Vorstandschaft 
 

 
 

 

 
 

Am Freitag, den 17.09.2021 findet im Gasthaus 
„Rose“ in Flachslanden  

um 19 Uhr unsere ordentliche 
 

JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG 
für das Geschäftsjahr 2020 statt. 

 

Alle Mitglieder und Interessierte sind hierzu herz-
lich eingeladen! 

 

Tagesordnung: 
1. Begrüßung, Bekanntgabe der Tagesordnung 
2. Jahresrückblick 
3. Kassenbericht 
4. Bericht der Kassenprüfer und Entlastung des Kas-

siers 
5. Wünsche und Anträge 
 

Schulförderverein Flachslanden e.V. 
Die Vorstandschaft 

 

mailto:pfarrei.virnsberg@erzbistum-bamberg.de
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Staudengärnerei Gaismayer, Illertissen 
 

Die Landfrauen des Bayerischen Bauernverbandes la-
den zu einer Fahrt zur Staudengärtnerei Gaismayer 
nach Illertissen ein. Bei einer Führung lernen wir den 
Betrieb kennen, und erhalten Informationen zu ver-
schiedenen Themenbereichen.  
 

Auf der Rückfahrt machen wir Halt bei Kloster Rog-
genburg. Dort erhalten wir bei einer Kirchen- und 
Klosterführung einen Einblick über die prächtige Klos-
teranlage. 
 
Termin: Freitag, 03.09.2021 
Abfahrt : 7.00 am Marktplatz 
Kosten:  incl. Fahrt, Führungen und Brotzeit 

am Bus 35 € 
 

Mitfahren kann jeder, auch Nichtmitglieder. Anmel-
dungen und Fragen bei Irene Bayer, Tel 09829/94150 
 

Irene Bayer Ortsbäuerin 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Rentner-, Pensionisten- und Witwen-
bund Flachslanden 

 

Liebe Seniorinnen, liebe Senioren! 
 

Am 4. August findet um 11.30 Uhr der Rentnertag im 
Gasthaus Eisenbahn in Rosenbach statt. 
 

Liebe Grüße an euch alle 
 

Anni Bodächtel 
 

 
 

 
 

Alle Angaben unter Vorbehalt 
 

August 
 

14. August 14.00 Uhr  
TSV Flachslanden 
SV Flachslanden 2 - SV Bürglein 2, Sportanlage am 
Hammerweg in Flachslanden. 
 

14. August 16.00 Uhr  
TSV Flachslanden 
TSV Flachslanden - TSV Elpersdorf, Sportanlage am 
Hammerweg in Flachslanden. 
 

31. August 17:00 - 20:30 Uhr 
Bayerisches Rotes Kreuz 
Blutspenden 
 
 

       Aus unserer Region gion 
 

Wild genießen - Wald schützen 
 

Seit 1. Mai hat die Bockjagdsaison begonnen. Viele 
unserer Jäger haben Probleme, das erlegte Wild an 
den Mann zu bringen. Wenn Sie Ihren örtlichen Jäger 
unterstützen wollen, können Sie bei diesem eines der 
besten und gesündesten Fleischprodukte bekom-
men. 
 

Wo man den ortsansässigen Jäger findet, müsste je-
der Jagdgenosse und Grundeigentümer wissen. Auch 
die Jagdvorsteher, Förster oder wir in der Gemeinde-
verwaltung können Ihnen gerne weiterhelfen. Der 
Gehalt an Vitamin B, Eisen und weiteren Mineralstof-
fen ist beachtlich. Relativ niedrig dagegen ist der Cho-
lesteringehalt. 100 Gramm Rehfleisch enthalten nur 
122 Kalorien, 22 Gramm Eiweiß und gerade einmal 
3,5 Gramm Fett. Bekannt ist die Zubereitung als Rehr-
agout oder der klassische Rehbraten. Rehsteaks eig-
nen sich zudem hervorragend zum Braten in der 
Pfanne oder zum Grillen. In wenigen Minuten ist das 
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Schmankerl fertig. Viele Rezepte hierzu findet man im 
Internet.  
 

Da sich Rehe ganzjährig in der Natur aufhalten, ist die 
Frage der artgerechten Haltung ohnehin geklärt. Der 
Waldschutz ist ein Kreislauf: je höher die Nachfrage 
nach Wildfleisch, desto mehr Rehe kann der Jäger 
schießen. Weniger Rehe = größere Wahrscheinlich-
keit, dass junge Bäume nicht verbissen werden.  
 

Ich freue mich, wenn Sie unsere örtlichen Jäger un-
terstützen und wünsche Ihnen gemäß dem Spruch 
„Essen ist ein Bedürfnis, Genießen eine Kunst“ einen 
guten Appetit. 
 

Herzliche Grüße  
 

Helmut Schnotz 
1. Bürgermeister Markt Bechhofen a. d. Heide 
 
 

Dankurkunde für Jan Helmer und Ernst 
Kettemann 
 

Landrat Dr. Jürgen Ludwig hat den langjährigen Kreis-
räten Jan Helmer (Windsbach) und Ernst Kettemann 
(Feuchtwangen-Hinterbreitenthann) die Dankur-
kunde des Bayerischen Staatsministers des Innern, 
für Sport und Integration, Joachim Herrmann, über-
geben. Beide bringen sich seit vielen Jahren in der 
Kommunalpolitik sowie in weiteren Ehrenämtern ein 
und haben sich „einer schier unendlichen Liste an 
Aufgaben und Inhalten gewidmet – auf kommunaler 
Ebene, aber auch weit darüber hinaus“, so der Land-
rat. 
 

Jan Helmer gehört seit Mai 2002 dem Kreistag an und 
übernahm Verantwortung in verschiedenen Gre-
mien, so zum Beispiel dem Kreisausschuss sowie dem 
Wirtschafts- und Strukturförderungsausschuss. Dar-
über hinaus brachte er sich in seiner Heimatstadt un-
ter anderem als erster Vorsitzender des TSV 1892 
Windsbach ein und ist seit 2009 Vorsitzender des 
CSU-Kreisverbandes Ansbach-Land. Bei der Urkun-
denübergabe im Landratsamt berichtete Helmer vom 
„intensiven Geschehen“ im Alltag eines Ehrenamtli-
chen, und von vielen Begegnungen, die er als großen 
persönlichen Gewinn erfahren durfte. 
 

Ernst Kettemann gehörte bis zum regulären Aus-
scheiden im Jahr 2020 18 Jahre lang dem Kreistag an. 
Seit 2004 ist er Kreisobmann im Kreisverband Ans-
bach des Bayerischen Bauernverbandes. Auch als eh-
renamtlicher Richter am Verwaltungsgericht, als Mit-
glied im Verwaltungsausschuss der Agentur für Ar-
beit sowie als stellvertretender Vorsitzender im Ver-
band der Milcherzeuger Bayern ist er ehrenamtlich 
engagiert. „Ich setze mich gerne für den ländlichen 
Raum ein. Dazu gehört für mich, dass wir Landwirte 

die Bevölkerung in der Stadt über unsere Arbeit infor-
mieren“, sagte Kettemann. 
 

 
 

Unser Bild zeigt (von links): Jan Helmer, Dr. Jürgen Ludwig und 
Ernst Kettemann. Foto: Landratsamt Ansbach/Fabian Hähnlein 
 

Landrat Dr. Jürgen Ludwig bedankte sich bei den Ge-
ehrten für deren langjährigen Einsatz. Sie stünden 
stellvertretend für eine Vielzahl von Menschen, die 
sich vor Ort engagieren. Davon profitiere auch die Ar-
beit im Kreistag. „Ich schätze es ganz besonders, dass 
die Kolleginnen und Kollegen hier ihre Erfahrungen 
einbringen, die sie vor Ort sammeln“, so Landrat Dr. 
Jürgen Ludwig.  
 
 
 

Hofbörse –  
Hof sucht Bauer, 
Bauer sucht Hof  
 

Am Samstag, 10. Juli 2021 findet an der Fritz-Stremp-
fer-Bauernschule e.V. im Schloss Kirchberg eine Ver-
anstaltung, in der Zeit von von 12-19 Uhr statt, die 
Interessierten dabei helfen soll eine Hofübergabe- o-
der Übernahme zu ermöglichen.   
 

Die Landwirtschaft steht vor großen Herausforde-
rungen – aber auch Chancen. Dabei kommt es auf die 
richtigen Kontakte an. Viele junge Menschen mit 
landwirtschaftlicher Ausbildung und/oder agrarwis-
senschaftlichem Studienabschluss können sich ein 
bäuerliches Berufsleben auf dem eigenen Hof gut 
vorstellen. Das Problem ist jedoch, sie können keinen 
Hof aus der Familie übernehmen und haben keinen 
Zugang zu Land. Zugleich finden viele Landwirte 
keine NachfolgerInnen für ihre Höfe innerhalb der 
Familie oder es gibt keine jungen Menschen in ihrem 
Umfeld, die einen Betrieb übernehmen und führen 
wollen. Hier setzt die „Hofbörse – der Fritz-Stremp-
fer-Bauernschule e.V.“ an. Es sollen alle Interessier-
ten aus beiderlei Perspektiven zusammengebracht 
werden, um Netzwerke für erfolgreiche Hofüberga-
ben zu knüpfen. 
 

Anmeldung: Fritz-Strempfer-Bauernschule e.V., 
Schlossstraße 16, 74592 Kirchberg an der Jagst An-
sprechpartner: Albert Retzbach, Telefon (07953) 6 
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96 99 53 Anmeldung: Bis zum 5. Juli 2021 unter Tele-
fon (07954) 921 54 70 oder info@fritz-strempfer-
bauernschule.de. 
 

Teilnahmegebühr 20 Euro inkl. Verpflegung. 
Es gelten die zu dieser Zeit gültigen Hygieneregeln 
und die Corona-Verordnung des Landes Baden-
Württemberg. Änderungen vorbehalten. 
 
 

Blutspende-Kontinuität im Sommer es-

senziell - Bedarf aus den Kliniken weiter-

hin hoch 
 

Ein Mix aus hohen Temperaturen und steigendem 
Blut-Bedarf der Kliniken, die bislang verschobene Ein-
griffe nun nachholen, stellt die Blutspende aktuell vor 
eine große Herausforderung. 
 

Um die hohen Bedarfe vollumfänglich abdecken zu 
können, braucht es ganz besonders in den kommen-
den Wochen Spenderinnen und Spender, die trotz 
sommerlicher Temperaturen und einer Vielfalt an da-
mit einhergehenden Freizeitmöglichkeiten weiterhin 
die lückenlose Versorgung mit überlebenswichtigen 
Blutpräparaten sicherstellen. 
 

Aufgrund der geringen Haltbarkeit des gespendeten 
Blutes sind Patientinnen und Patienten während des 
gesamten Sommers und darüber hinaus auf ein kon-
tinuierlich, stabiles Spendenaufkommen angewie-
sen.  
 

Der Blutspendedienst des Bayerischen Roten Kreuzes 
(BSD) bietet im Juli auf mehr als 300 Terminen die 
Möglichkeit, einen ganz entscheidenden Teil zur Auf-
rechterhaltung des Gesundheitssystems beizutragen. 
 

Alle Termine sowie eventuelle Änderungen, aktuelle 
Maßnahmen und Informationen rund um das Thema 
Blutspende in Zeiten von Corona sind unter 0800 11 
949 11 zwischen 8.00 Uhr und 17.00 Uhr oder unter 
www.blutspendedienst.com tagesaktuell abrufbar. 
Facebook & Instagram: @blutspendebayern. 
 

Es wird aufgrund der aktuellen Situation dringend 
empfohlen, kurz vor dem Blutspendetermin noch-
mals mittels genannter Möglichkeiten zu prüfen, ob 
und wann der Termin stattfindet. 
 

Wer Blut spenden kann: 
Blut spenden kann jeder gesunde Mensch ab dem 18. 
Geburtstag bis einen Tag vor dem 73. Geburtstag. 
Erstspender können bis zum Alter von 64 Jahren Blut 
spenden. Das maximale Spenderalter für Mehrfach-
spender ist ein Alter von 72 Jahren (d.h. bis einen Tag 
vor dem 73. Geburtstag). Bei Mehrfachspendern 
über 68 Jahren und bei Erstspendern über 60 Jahren 
erfolgt die Zulassung nach individueller ärztlicher Be-
urteilung. Frauen können viermal, Männer sechsmal 

innerhalb von zwölf Monaten Blut spenden. Zwi-
schen zwei Blutspenden muss ein Mindestabstand 
von 56 Tagen liegen.  
 

Zur Blutspende mitzubringen ist unbedingt ein amtli-
cher Lichtbildausweis wie Personalausweis, Reise-
pass oder Führerschein (jeweils das Original) und der 
Blutspendeausweis. Bei Erstspendern genügt ein 
amtlicher Lichtbildausweis.  
 

 
 
  

https://r.mail-relay.blutspendedienst-bayern.de/tr/cl/5wQxlnSosC84NDcqFCLe2M-h2AXM_pcfE9BPP5LLgFgifxXCAFXkZCCHysRHsJvw_KcrGA7UNKZEP4TEYOH-9TQynE38c3N_7atAOtKfkrJPwWirxKGXCCUWUZMeRCPapSkJpJKZOzf6ygkEsIfhDlsrGtFGFAEQUd9zNGR8Sp4XNyTPdhJy5LLisIhPvLl1kg4qvlxcy4pR-GYUyqLsBSyO9lU44Q
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